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Leben und Wohnen im Alter 
Die Wohnung und das Wohnumfeld gewinnen mit zunehmendem Alter eine immer größere Bedeutung. 
Menschen möchten möglichst lange dort bleiben, wo sie vertraut und sozial eingebunden sind. In einer 
Zeit des „langen Lebens“ ergibt sich das nicht zufällig, sondern will rechtzeitig geplant sein. Deshalb ist es 
erfreulich, dass zahlreiche Menschen sich rechtzeitig Gedanken darüber machen, wo, wie und mit wem 
sie im „guten“ wie auch eher hilfsbedürftigen Alter leben möchten. 
Wir werden an diesem Abend unterschiedliche Wohnformen miteinander betrachten, besonders aber 
auch bedenken, wie sich die bisherige Wohnung so (um)-gestalten lässt, dass Menschen dort bis zum 
Ende ihres Lebens bleiben und ihre nachbarschaftlichen Netzwerke stabilisieren können.  

 
 
 

 
Bürgersaal der Harmonie Geislingen 

Dienstag, 29.10.2019, 19.00 Uhr 
Kostenloser Informationsabend des Fördervereins für Altenhilfe Geislingen 

Referentin: Ulla Reyle 

• Diplom-Sozialarbeiterin,
• Diplom-Sozialgerontologin,
• Supervisorin (WIT Uni Tübingen),
• Geistliche Begleiterin
• Stellvertretende Vorsitzende der

„Evangelischen Senioren in Württemberg
(LAGES)“

        Raiba 

Familientag

Die Veranstaltung wird durchgeführt von:

  Programm:

- Kinder Parcour

- Bungee Run

- Luftballon Workshop

- Zirkus - Show (14:30 Uhr)

- Glücksrad

- Fotobox

- Mittagstisch ab 12 Uhr

Wir laden alle Familien, Freunde, 
Fans und Gönner zum Raiba-Familientag 
in die Schlossparkhalle am Sonntag, 03.11.2019 ein. 
Für das leibliche Wohl, sowie Unterhaltung ist bestens 
gesorgt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

TSV Geislingen, Abt. Turnen

„Spiel, Spaß und Fun -

mit Kinder Parcour und Bungee Run“
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Katholische Kirchengemeinde St. Ulrich Geislingen, Krippenspiel - Team 

 

An alle Kinder der Klassen 4 
Du hast Spaß am Theaterspielen? Oder Du würdest es gerne mal ausprobieren? 

Dann bist Du genau richtig bei uns. Wir suchen für unser Krippenspiel 
am Heiligabend in der Kirche St. Ulrich jede Menge Mitspieler. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hast Du Lust dabei zu sein? 
 

Dann komm am Samstag, 12. November 2019 um 13:30 Uhr  
zu unserem ersten Treffen ins Katholische Gemeindehaus (neben der Kirche)! 

 
Wenn Du Fragen hast, kannst Du gerne bei Sandra Frank (Tel. 276629), Carmen Herter (Tel. 

275223, Heike Haug (Tel. 2701174) oder Steffi Maier (Tel. 930584) anrufen.  
 

Voraussichtlich werden die Proben am 
Samstag 30.11. um 13:30 Uhr 
Samstag 07.12. um 13:30 Uhr 
Samstag 14.12. um 13:30 Uhr  
Samstag 21.12. um 13:30 Uhr 

und die Hauptprobe am Montag 23.12. um 17:30 Uhr sein. 
 

Den unteren Abschnitt wirf bitte einfach bis zum 09.November in den Briefkasten am 
Katholischen Pfarrhaus (im Durchgang zwischen Kirche und Pfarrhaus) ein! 

 
Wir, das Krippenspiel -Team, freuen uns auf DICH! 

 
 
Ich………………………………………………………….möchte beim Krippenspiel 
mitmachen. 
 
Telefon (möglichst Festnetz und Handy) ……………………..………………………………. 
 
Unterschrift der Eltern:……………………………………………………………………… 
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Kasper und der Pirat der sieben Meere 
 
Im Hafen von San Sansibar ist die Aufregung groß. Ein gewaltiges Schiff 
segelt herein und hisst die Piratenflagge. Der Pirat der sieben Meere hat 
auf See fette Beute gemacht und kehrt nun mit Kisten voller Gold ins 
Königreich zurück. Doch oh Schreck: Zur Belohnung für seine Dienste will 
der Seeräuber die Tochter des Königs zur Frau. Gut, dass sich Kasper 
und sein pfiffiger Hund Bello zusammentun, um die unfreiwillige Hochzeit 
der Prinzessin mit dem Piraten zu verhindern.  
 
 
 

Samstag, 23.November 2019 
Beginn: 15:00 Uhr (Einlass ab 14:45 Uhr) 

TSV Halle, Geislingen 
 

Eintritt: VVK: 4,- €, TK: 5,- € Kinder- und Jugendbüro Geislingen - Rathaus Geislingen - Kindertagesstätte 
Pusteblume - Kindertagesstätten Regenbogen Binsdorf und Erlaheim - kath. 
Kindertagesstätte St. Michael - Stadtbücherei Geislingen - Bäckerei Koch - Dorfläden 
Binsdorf und Erlaheim 

Gsang ond 
Kommeede am 

16.11.2019

Virus-Sextett Geislingen und Markus Zipperle 
- die schwäbische Saugosch

Samstag, 16. November 2019 - 19:30 Uhr,
Einlass 18:30 Uhr

Sport- und Kulturbau der Schlossparkschule 
Geislingen
Bewirtung: Förderverein St. Ulrich Geislingen 
Eintritt 13 €

Vorverkauf beim Blumengeschäft 
"Floriella", Bachstraße 35, Geislingen 

Herzliche Einladung!
Virus-Sextett Geislingen

Vorgezogener Redaktionsschluss
Aufgrund des Feiertags (1. November, Allerheiligen) ist in der 
Kalenderwoche 44 vorgezogener Redaktionsschluss.
Der Redaktionsschluss für die Autoren ist am 
Montag, 24.00 Uhr.
Wir bitten um Beachtung.

Fink Verlag und Druck GmbH
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DDeerr  WWiinntteerr  sstteehhtt  bbeevvoorr::  

SScchhoonn  ssiinndd  wwiieeddeerr  FFeerriieenn  uunndd  iihhrr  kköönnnntt  wwiieeddeerr  eettwwaass  zzuussaammmmeenn  eerrlleebbeenn!!  

DDEERR  BBAASSTTEELL--TTAAGG::  HHAALLLLOOWWEEEENN  
Halloween steht wieder kurz 
bevor. Da braucht man doch 
auch eine schaurige Dekoration 
zu Hause. 
Heute könnt ihr eine 
herstellen. Wir machen eine 
Geister-Marionette, die ihr 
dann überall aufhängen und 
damit spielen könnt. 

Dienstag, 29.10. 14.00 – 16.00 Uhr 6 – 10 Jahre 
16.30 – 18.30 Uhr ab 11 Jahre 

Treffpunkt: KiJuG 
Anmeldung: dringend erforderlich! 
! Anmeldeschluss: ! FFrreeiittaagg,,  2255..1100..
Bitte Beachten: zziieehhtt  eeuucchh  bbiittttee  KKlleeiidduunngg  aann,,  ddiiee  aauucchh  

sscchhmmuuttzziigg  wweerrddeenn  ddaarrff!!  

FFEERRIIEENNKKÜÜCCHHEE::  SSTTEECCKKRRÜÜBBEENNEEIINNTTOOPPFF  
In der herbstlichen Zeit 
kochen wir auch ein 
herbstliches Gericht. Aus 
einer Steckrübe, oder im 
Schwäbischen auch als 
Bodenkohlrabi bekannt, 
Kartoffeln und Speck machen 
wir uns heute einen deftigen 
Eintopf. 

Mittwoch, 30.10. 14.00 – 16.00 Uhr 6 – 10 Jahre 
16.30 – 18.30 Uhr ab 11 Jahre 

Treffpunkt: KiJuG 
Anmeldung: erforderlich! 
! Anmeldeschluss: ! FFrreeiittaagg,,  2255..1100..
Bitte Beachten: FFüürr  eevveennttuueellllee  RReessttee  kköönnnntt  iihhrr  LLeebbeennssmmiitt--

tteellddoosseenn  mmiittbbrriinnggeenn..  

DDAARRTTSS--TTUURRNNIIEERR  
NNaacchhddeemm  eess  iinn  lleettzztteerr  ZZeeiitt  wwiieeddeerr  vviieellffaacchh  

aannggeeffrraaggtt  wwuurrddee::  DDeerr  DDaarrttssaauuttoommaatt  ssoollll  
hheeuuttee  zzuumm  GGllüühheenn  ggeebbrraacchhtt  wweerrddeenn..  AAuuss  
ddeerr  VViieellzzaahhll  aann  mmöögglliicchheenn  PPrrooggrraammmmeenn  uunndd  
VVaarriiaanntteenn  wweerrddeenn  wwiirr  vveerrsscchhiieeddeennee  
aauussssuucchheenn,,  iinn  ddeenneenn  iihhrr  eeuucchh  mmiitt  eeuurreenn  

FFrreeuunnddeenn  mmeesssseenn  kköönnnntt..  SSppaaßß  uunndd  SSppaannnnuunngg  
ssiinndd  ggaarraannttiieerrtt..  

Donnerstag, 31.11. 14.00 – 16.30 Uhr ab 11 Jahre 
Treffpunkt: KiJuG 
Anmeldung: erforderlich! 
! Anmeldeschluss: ! FFrreeiittaagg,,  2255..1100..

AANNMMEELLDDUUNNGG  FFÜÜRR’’SS  HHEERRBBSSTTFFEERRIIEENNPPRROOGGRRAAMMMM
Wer mitmachen will, füllt die untenstehende Anmeldung aus und 
schickt oder mailt sie ans KiJuG oder gibt sie dort ab (Briefkas-
ten). Bei Bedarf bitte kopieren oder mit allen (!) Angaben auf ein 
Extra-Blatt schreiben.  

Die Veranstaltungen haben begrenzte Teilnehmer/innen-zahlen. 
Es entscheidet die Reihenfolge des Eingangs im KiJuG. Deshalb 
ist es wichtig: bitte nicht ins Rathaus oder an die Mitarbei-
ter/innen dort schicken!!! Es werden ausschließlich Anmeldungen 
angenommen, die im KiJuG eintreffen!!  

Es werden keine Zusagen verschickt, bei Absagen wegen zu 
großen Andrangs erhalten Sie eine Benachrichtigung. Der Eingang 
von Email-Anmeldungen wird bestätigt. Falls Sie keine Bestäti-
gung erhalten, fragen Sie bitte telefonisch nach. 

(bitte ausschneiden .........................................) 
VVEERRBBIINNDDLLIICCHHEE  AANNMMEELLDDUUNNGG  VVOONN  
Name 

Alter (nicht Geburtsdatum!) 

Straße 

PLZ, Ort 

Telefon 

Email 

meldet sich an für 
Datum Veranstaltungstitel 

... und ab die Post! 
An das 

Kinder- und Jugendbüro, Gartenstr. 10 
(Eingang von der Rosenstraße her) 
kijug@stadt-geislingen.de - Tel. 26 00 981 

Bitte ankreuzen: Mein Kind darf zu 
dokumentationszwecken fotografiert und im 
Amtsblatt/der Zeitung bei der Berichterstattung 
abgebildet werden. 
O ja 
O nein 
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Schulanfänger besuchen die Stadtbücherei
Die diesjährigen Geislinger Schulanfänger der Klasse 1a und 1b besuch-
ten im letzten Nachmittagsunterricht mit ihren Lehrern, Frau Nina Bayer 
und Herrn Schädle-Horn, die Bücherei. Dort angekommen, wurden sie 
von Bettina Acker mit einer Geschichte von Frieder überrascht, welcher 
sie aufmerksam zuhörten und anstelle Frieders freudig miteinander laut 
"Oma" riefen. Zum Abschluss der sehr kurzweiligen Schulstunde durfte 
jedes Schulkind seinen eigenen roten Bücherei-Rucksack in Empfang und 
mit nach Hause nehmen. Jeder Rucksack enthielt unter anderem ein Erst-
lesebuch, welches auch der Klassenlehrer/in bekam, um sich mit seinen 
ABC-Schützen auszutauschen.
Auch die Binsdorfer Erstklässler mit ihrer Lehrerin Anja Benz bekamen Ruck-
säcke, diese allerdings in giftgrün, welche ihnen von Yvonne Müller in die 
Schule gebracht wurden. Die frischgebackenen Schüler hatten die Wahl 
zwischen einem bunten Bilderbuch oder den Geschichten von Frieder und 
seiner Oma, welche auch lautstark ausgewählt wurden und so bekamen auch 
sie "Oma und Frieder jetzt schreien sie wieder" vorgelesen.
Alle Erstklässler sind jetzt also mit Rucksäcken ausgestattet, 
mit denen sie zukünftig eifrig in die Bücherei kommen können, 
um sich dort mit Lesematerial zu versorgen.

Autorenlesung 2019 
Am vergangenen Freitag hatte das Team der Stadtbücherei 
zur alljährlichen Autorenlesung eingeladen.

Die aufmerksamen Zuhörer und Fans der Krimiecke lauschten 
dem Gast, Frau Isabel Holocher-Knosp, welche aus ihrem 
neuesten Krimi "Tatort Villa Rustica" vorlas.

Mit ihrem zweiten Kriminalroman gehört sie inzwischen im 
Regionalbereich zu den bekannten und führenden Schriftstel-
lern. Ihre Leser ließ die Autorin auch wissen, dass sie im Mo-
ment ihr drittes Buch dem Lektorat vorstellt und dieses dann 
bald im Handel und natürlich in der Bücherei erscheinen wird. 
Und sogar über ihren vierten Krimi verriet sie bereits kleine 
Details, wie sie im Sommer im Campus Galli als "Helferin" 
zugange war, um sich in die nächste Materie hineinzudenken. 

Der inzwischen fertig gestellte Kirchturm hätte ihre 
Fantasie sehr schnell angeregt. Recherche sei für 
sie und auch ihre Lektorin sehr wichtig und nehme 
einen Großteil der Zeit ein, welche sie jeweils für 
einen Roman braucht. Im Anschluss an die Lesung 
konnten die Zuhörer persönlich signierte Bücher 
erwerben, schließlich hatte die Lesung sie auf den 
Mörder neugierig gemacht.
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Seniorenausflug am 17. Oktober 2019
70 Senioreninnen und Senioren hatten sich für diesen 
Halbtagesausflug angemeldet, der wie immer gemeinsam 
von der Stadt und der Kirchengemeinde angeboten wurde; 
diese wurden von Pater Augusty und Hubert Gulde herzlich 
begrüßt.
Mit zwei Bussen ging es los. Erstes Ziel war das Gasthaus 
Brielhof unterhalb der Zollerburg. In gemütlicher Atmosphäre 
war hier genug Zeit nicht nur für Kaffee und Kuchen sondern 
auch für angeregte Gespräche und schöne Begegnungen. 
Das soziale Miteinander von den jung gebliebenen Senioren 
mit den noch jüngeren Jahrgängen sowie der Austausch der 
drei Ortschaften ist uns wichtig, sagte Pfarramtssekretärin 
Frau Lang.
Frisch gestärkt ging es weiter nach Hirrlingen. Der Ernte-
dankteppich, rein aus Samen und getrockneten Kräutern ge-
legt, ist weit über unsere Region hinaus bekannt. Die dortige 
Mesnerin gab Einblicke in die Vorbereitungen und das Legen 
des Teppichs. Viel Erfahrung steckt dahinter und nicht nur 
das - vor allem Zeit! Zwei Wochen lang wird jeden Abend das 
Hauptbild auf einer Platte gelegt, die dann einige Tage vor 
Erntedank in die Kirche getragen wird. Danach werden noch 
zwei Nachmittage mit ca. 10 Helfern für die Fertigstellung 
benötigt. Das Endergebnis lässt sich allerdings sehen - ein 
filigranes Kunstwerk zu Ehren Gottes!
Nach einem Gottesdienst in der St. Martinuskirche ging es 
dann weiter zum gemeinsamen Abschluss des Tages nach 
Grosselfingen in das Gasthaus Ochsen. Ein Essen und die 
musikalische Unterhaltung durch Uli Ott und Günther Schä-
fer sowie die verblüffende Zauberei von Diakon Reiner Deh-
ner rundeten den Tag ab. Mit "sierra madre del sur" endete 
ein schöner Tag! Fotos: Jacqueline Neher
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Im Oktober 2019 

Nachruf

Die Stadt Geislingen trauert um ihren früheren Mitarbeiter

Herrn Paul Schlaich

der am 18. Oktober 2019 im Alter von 85 Jahren verstorben ist.

Der Verstorbene war beim städtischen Bauhof bis zum Eintre-
ten in den Ruhestand 23 Jahre lang als zuverlässiger Mitarbei-
ter mit vielseitigen Aufgaben beschäftigt.

Durch seine allzeit freundliche Art und stete Verlässlichkeit war 
Herr Schlaich im Kreis der Kollegen und bei seinen Vorgesetz-
ten geschätzt und beliebt.

Wir werden Herrn Paul Schlaich ein ehrendes Andenken be-
wahren.

Unsere Anteilnahme gilt seiner Ehefrau und seiner Familie.

Für die Stadt Geislingen und den Gemeinderat

Oliver Schmid
Bürgermeister

Ehrung von Blutspendern
Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 16. Oktober 2019 konn-
te Bürgermeister Oliver Schmid wieder verdiente Mehrfach-Spen-
derinnen und Spender ehren.
"Jeder Mensch, der Blut spendet, schenkt einem Mitmenschen 
neue Lebensqualität, wenn nicht sogar ein zweites Leben." Mit 
diesen Worten würdigte Bürgermeister Oliver Schmid das Enga-
gement der insgesamt 16 Personen aus allen drei Stadtteilen, 
die bereits vielfach Blut gespendet haben. Gleichzeitig dankte 
Bürgermeister Oliver Schmid den tätigen Helferinnen und Helfern 
die den Blutspendedienst vor Ort unterstützten und zuverlässig 
durchgeführt haben.
Gemeinsam mit Vertretern des DRK, Frau Karin Lohner und Frau 
Janine Gulde zeichnete Bürgermeister Oliver Schmid die folgen-
den Personen aus:
Für 10-maliges Spenden :
Julian Acker, Carina Bühler, Marina Gröger, Marco Gulde, Martin 
Heilig, Angela Schmid, Eduard Schneider
Für 25-maliges Spenden :
Gerhard Mozer, Susanne Müller, Rainer Müller, Armin Rottenanger, 
Ruth Stocker
Für 50-maliges Spenden :
Jürgen Haak, Timo Keck, Gert Schuck
Für 75-maliges Spenden :
Armin Schuler

 
Im Bild die bei der Ehrung anwesenden Blutspender mit Bürgermeis-
ter Oliver Schmid (links im Bild) sowie Frau Karin Lohner und Frau 
Janine Gulde (von rechts im Bild) vom DRK Geislingen.
Bild: Theresa Schaitel

Aktion Stadtradeln
Im Rahmen des Mobilitätstages haben folgende Teilnehmer der 
Aktion "Stadtradeln" gewonnen:
Walz, Marc Luca  Vogel, Jonas Elias
Gleichauf, Luca  Schneider, Tamara
Bilger, Martin  Veith, Christopher
Schempp, Florian  Schiek, Nela Louise
Koch, Alessia  Eberhart, Senta
Roggenstein, Finn Schindler, Karl
Teichmann, Armin  Eha, Simon
Die Preise können im Stadtbauamt, Zimmer 4 im Rathaus abge-
holt werden.
Alle teilnehmenden Kinder aus der ehemaligen Grundschulklasse 
4a und 4b erhalten ein T-Shirt.

Kurzbericht aus der Sitzung des Gemeinderates 
vom 16.10.2019
Top 1 – Bürger fragen
Von Seiten der Bürger gab es keine Fragen.

Top 2 – Verpflichtung der neu- bzw. wiedergewählten Gemein-
deräte gem. § 32 GemO
Herr Benjamin Eha und Herr Wolfgang Heitz
Bürgermeister Oliver Schmid verpflichtete Herrn Benjamin Eha 
und Herrn Wolfgang Heitz, welche an der konstituierenden Sit-
zung verhindert waren, nach § 32 GemO. Bei der Verpflichtung 
gaben die Gemeinderäte gegenüber dem Bürgermeister das Ge-
löbnis ab, ihre Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen sowie die 
Rechte der Stadt gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das 
ihrer Einwohner uneigennützig und nach Kräften zu fördern.

Top 3 – Ehrung der Blutspender
Bürgermeister Oliver Schmid begrüßte zu diesem Tagesordnungs-
punkt die zu ehrenden Blutspenderinnen und -spender. Ebenso 
hieß er Bereitschaftsleiterin Karin Lohner sowie die stellvertre-
tende Bereitschaftsleiterin Janine Gulde des DRK Ortsverbandes 
Geislingen willkommen. In seiner Ansprache führte Bürgermeister 
Oliver Schmid aus, dass die Spenderinnen und Spender gerade 
auch an deren Mitmenschen denken. Im Anschluss wurden die 
anwesenden Blutspender durch die Vertreter des Deutschen Ro-
ten Kreuzes und Bürgermeister Oliver Schmid geehrt. (Lesen Sie 
hierzu weiter auf Seite 8 in dieser Ausgabe).

Top 4 – 25-jähriges Dienstjubiläum von Herrn Stadtkämmerer 
Oliver Juriatti
Herr Oliver Juriatti vollendete am 01. Oktober 2019 seine 25-jähri-
ge Dienstzeit im öffentlichen Dienst. Bürgermeister Oliver Schmid 
dankte dem Stadtkämmerer für sein Engagement und die gute 
Zusammenarbeit. Der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang 
Pauli überreichte Frau Sandra Juriatti einen Blumenstrauß von 
Seiten des Gemeinderates.

Top 5 – Sanierung Schlossparkschule Geislingen
Bericht des Architekten
Architekt Prof. Hans-Ulrich Kilian berichtete über den Fort-
schritt der Sanierung der Schlossparkschule Geislingen. Der 
erste sowie der zweite Bauabschnitt seien abgeschlossen. Die 
Gemeinschaftsschule, welche den dritten Bauabschnitt bildete 
sei an ihrem Standort eingezogen und in Betrieb. Beim vierten 
Bauabschnitt, der Grundschule sei der Rohbau fast fertig. Mit 
dem Lückenschluss der einzelnen Grundschul-Pavillons gebe es 
künftig zwei getrennte Gebäudekomplexe für Gemeinschafts- und 
Grundschule.
Bei den Kosten berichtete der Architekt, sei man fast im Rahmen. 
Es gebe jedoch Erhöhungen durch Auftragserweiterung und die 
allgemeinen Kostensteigerungen im Baugewerbe. Die Gesamt-
kosten der Sanierung der Schlossparkschule belaufen sich mo-
mentan auf 13,1 Mio. €. Bei Zuschüssen in Höhe von 3,3 Mio. € 
seien rund 9,8 Mio. € von der Stadt Geislingen zu finanzieren. 
Die ursprüngliche Schätzung im Jahr 2015 habe bei 8,9 Mio. € 
gelegen. Dies beudeute eine Abweichung von ca. 10 %, die der 
aktuellen konjunkturellen Situation geschuldet sei.
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Top 6 – Sanierung Schlossparkschule Geislingen 4. Bauabschnitt
Vergabe Gewerk Parkett
Der Gemeinderat beschloss die Vergabe des Gewerks Parkett an 
die Firma Boden Böden aus Freiberg zu einem Gesamtbruttopreis 
in Höhe von 50.661,04 €. Die Kostenschätzung beträgt 45.220,00 €. 
Somit ergibt sich ein Vergabeverlust in Höhe von 5.441,04 €.

Top 7 – Freiwillige Feuerwehr Geislingen
Neufassung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr mit 
Abteilungen (Feuerwehrsatzung – FwSAbt)
Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Feuerwehrgesetzes 
vom 17.12.2015 (GBl. S. 1184) war es in der Folge erforderlich, 
die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr mit Abteilungen (Feuer-
wehrsatzung FwSAbt) zu novellieren.
Der Gemeinderat beschloss die Neufassung der Satzung für 
die Freiwillige Feuerwehr mit Abteilungen (Feuerwehrsatzung - 
FwSAbt) gemäß dem Wortlaut des Satzungsentwurfes (siehe S. 9.)

Top 8 – Bebauungsplan „Hung II, 6. Änderung“
Aufstellungsbeschluss, Kenntnisnahme Entwurf und Be-
schluss der öffentlichen Auslegung sowie Beteiligung der 
Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange
Der Gemeinderat beschloss, dass der Aufstellungsbeschluss 
für den Bebauungsplan „Hung II, 6. Änderung“ gefasst wird und 
billigte den Bebauungsplanentwurf (Planteil, Begründung, pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen sowie örtlichen Bauvorschriften) 
in der Fassung vom 25.09.2019.
Das Bebauungsplanverfahren wird auf Basis von § 13a BauGB 
im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung und Umwelt-
bericht durchgeführt. Die öffentliche Auslegung zur Beteiligung 
der Öffentlichkeit nach § 3 (2) BauGB sowie die Anhörung der 
Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 
4 (2) BauGB wird durchgeführt.

Top 9 – Annahme von Spenden
Der Gemeinderat der Stadt Geislingen stimmte der Annahme fol-
gender Spenden zu:
-  Geldzuwendung in Höhe von 300,00 € zugunsten der Kinder-

tagesstätte Pusteblume durch den Elternbeirat am 25.07.2019.
-  Sachspende im Wert von brutto 783,95 € durch die Gärtnerei 

Brobeil, Geislingen für Obst- und Gemüselieferungen anlässlich 
der Ferienspiele 2019 am 31.07.2019.

Top 10 – Baugesuche
I. Im Genehmigungsverfahren
Der Gemeinderat stimmte folgenden Baugesuchen zu:
a)    Umbau und Sanierung eines Wohn- und Geschäftshauses, 

Schäferstraße 2, 72351 Geislingen
b)    Erneuerung und Erweiterung der Terrassenüberdachung, Er-

richten einer Gartengerätehütte, Bachstraße 70, 72351 Geis-
lingen

c)    Neubau eines Mehrfamilienhauses mit überdachten Stellplät-
zen, Biergartenstraße 10, 72351 Geislingen

 (unter Zurücknahme eines Geschosses im Flachdachgebäude)
d)   Wohnhausumbau im Ober- und Dachgeschoss für altersge-

rechtes Wohnen, mit Erstellen einer Doppelgarage mit Dach-
terrasse und Anbau eines Quergiebels mit Aufzug, Bachstraße 
6 + 6/1, 72351 Geislingen

e)   Neubau eines Wohnhauses mit Garage, Sailegärten 9, 72351 
Geislingen-Erlaheim

Top 11 – Verschiedenes
Unter diesem Tagesordnungspunkt gab es keine weiteren Infor-
mationen.

  

Stadt Geislingen, Zollernalbkreis

Satzung für die Freiwillige Feuerwehr 
mit Abteilungen 

(Feuerwehrsatzung - FwSAbt) 
vom 16.10.2019

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 3, § 7 Abs.1 Satz 1,  
§ 8 Absatz 2 Satz 2 HS. 2, § 10 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1, 
§ 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 des Feuerwehrgesetzes hat der 
Gemeinderat am 16.10.2019 folgende Satzung beschlossen

§ 1 Name und Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr
(1) Die Freiwillige Feuerwehr Geislingen, in dieser Satzung Feuer-
wehr genannt, ist eine gemeinnützige, der Nächstenhilfe dienende 
Einrichtung der Stadt Geislingen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
(2) Die Feuerwehr besteht als Gemeindefeuerwehr aus
1. den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr
in Geislingen
in Binsdorf
in Erlaheim
2. der Altersabteilung
3. der Jugendfeuerwehr

§ 2 Aufgaben
(1) Die Feuerwehr hat
1.  bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen Hilfe 

zu leisten und den Einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei 
drohenden Gefahren zu schützen und

2.  zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen 
Lagen technische Hilfe zu leisten.

Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen 
Unglücksfall oder dergleichen verursachtes Ereignis, das zu einer 
gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Gefahr für das 
Leben und die Gesundheit von Menschen und Tieren oder für 
andere wesentliche Rechtsgüter führt, von dem die Allgemein-
heit, also eine unbestimmte und nicht bestimmbare Anzahl von 
Personen, unmittelbar betroffen ist und bei dem der Eintritt der 
Gefahr oder des Schadens nur durch außergewöhnliche Sofort-
maßnahmen beseitigt oder verhindert werden kann.
(2) Der Bürgermeister kann die Feuerwehr beauftragen (§ 6 Ziffer 
(2) Punkt 14 der Hauptsatzung)
1.  mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Men-

schen, Tiere und Schiffe und
2.  mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der Brand-

schutzaufklärung und -erziehung sowie der Brandsicherheits-
wache.

§ 3 Aufnahme in die Feuerwehr
(1) In die Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr können auf 
Grund freiwilliger Meldung Personen als ehrenamtlich Tätige auf-
genommen werden, die
1.  das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen erst nach Voll-

endung des 18. Lebensjahres an Einsätzen teilnehmen,
2.  den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes 

gewachsen sind,
3.  geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst geeignet 

sind,
4. sich zu einer längeren Dienstzeit bereit erklären,
5.  nicht infolge Richterspruchs nach § 45 des Strafgesetzbuchs 

(StGB) die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren 
haben,

6.  keinen Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 61 
StGB mit Ausnahme der Nummer 5 (Entziehung der Fahrer-
laubnis) unterworfen sind und

7.  nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB verurteilt 
wurden.

Die Dienstzeit nach Nummer 4 soll mindestens 10 Jahre betragen.

(2) Die Aufnahme in die Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feu-
erwehr erfolgt für die ersten zwölf Monate auf Probe. Innerhalb 
der Probezeit soll der Feuerwehrangehörige erfolgreich an einem 
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Grundausbildungslehrgang teilnehmen. Aus begründetem Anlass 
kann die Probezeit verlängert werden. Auf eine Probezeit kann 
verzichtet oder sie kann abgekürzt werden, wenn Angehörige der 
Jugendfeuerwehr in eine Einsatzabteilung übertreten oder eine 
Person eintritt, die bereits einer anderen Gemeindefeuerwehr oder 
einer Werkfeuerwehr angehört oder angehört hat.

(3) Bei Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen 
(§ 11 Abs. 4 FwG) kann der Feuerwehrausschuss im Einzelfall die 
Aufnahme abweichend von den Absätzen 1 und 2 regeln sowie 
Ausnahmen von der Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehr-
dienstes nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 und den Dienstpflichten nach § 5 
Abs. 5 und 6 zulassen.

(4) Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Abteilungskomman-
danten zu richten. Vor Vollendung des 18. Lebensjahrs ist die 
schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich. 
Über die Aufnahme auf Probe, die Verkürzung oder Verlänge-
rung der Probezeit und die endgültige Aufnahme entscheidet der 
Feuerwehrausschuss. Der Abteilungsausschuss der Einsatzab-
teilung, der der Bewerber angehören soll, ist zu hören. Neu auf-
genommene Angehörige der Gemeindefeuerwehr werden vom 
Feuerwehrkommandanten durch Handschlag verpflichtet.

(5) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Eine Ableh-
nung ist dem Gesuchsteller vom Bürgermeister schriftlich mit-
zuteilen.

(6) Jeder Angehörige der Gemeindefeuerwehr erhält einen vom 
Bürgermeister ausgestellten Dienstausweis.

§ 4 Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes
(1) Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst in einer Einsatzabteilung 
der Freiwilligen Feuerwehr endet, wenn der ehrenamtlich tätige 
Angehörige der Gemeindefeuerwehr
1.  die Probezeit nicht besteht,
2.  während oder mit Ablauf der Probezeit seinen Austritt erklärt,
3.  seine Dienstverpflichtung nach § 12 Abs. 2 FwG erfüllt hat,
4.   den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes 

nicht mehr gewachsen ist,
5.  das 65. Lebensjahr vollendet hat,
6.   infolge Richterspruchs nach § 45 StGB die Fähigkeit zur Be-

kleidung öffentlicher Ämter verloren hat,
7.   Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 61 StGB mit 

Ausnahme der Nummer 5 (Entziehung der Fahrerlaubnis) un-
terworfen wird oder

8.   wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB verurteilt 
wurde.

(2) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrangehörige ist auf seinen 
Antrag vom Bürgermeister aus dem Feuerwehrdienst in einer Ein-
satzabteilung zu entlassen, wenn
1.  er nach § 6 Abs. 2 Satz 1 in die Altersabteilung überwechseln 

möchte,
2.  der Dienst in der Einsatzabteilung aus persönlichen oder be-

ruflichen Gründen nicht mehr möglich ist,
3. er seine Wohnung in eine andere Gemeinde verlegt oder
4.  er nicht in der Gemeinde wohnt und er seine Arbeitsstätte in 

eine andere Gemeinde verlegt.

In den Fällen der Nummern 3 und 4 kann der Feuerwehrangehöri-
ge nach Anhörung des Feuerwehrausschusses auch ohne seinen 
Antrag entlassen werden. Der Betroffene ist vorher anzuhören.

(3) Der Antrag auf Entlassung ist unter Angabe der Gründe schrift-
lich über den Abteilungskommandanten beim Feuerwehrkom-
mandanten einzureichen.

(4) Ein ehrenamtlich tätiger Feuerwehrangehöriger, der seine Woh-
nung in eine andere Gemeinde verlegt, hat dies binnen einer Wo-
che dem Feuerwehrkommandanten anzuzeigen. Das gleiche gilt, 
wenn er nicht in der Gemeinde wohnt und er seine Arbeitsstätte 
in eine andere Gemeinde verlegt.

(5) Der Gemeinderat kann nach Anhörung des Feuerwehraus-
schusses den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst eines Feuerwehr-
angehörigen aus wichtigem Grund beenden. Dies gilt insbesondere

1. bei fortgesetzter Nachlässigkeit im Dienst,
2. bei schweren Verstößen gegen die Dienstpflichten,
3.  bei erheblicher schuldhafter Schädigung des Ansehens der 

Feuerwehr oder
4.  wenn sein Verhalten eine erhebliche und andauernde Störung 

des Zusammenlebens in der Gemeindefeuerwehr verursacht 
hat oder befürchten lässt.

Der Betroffene ist vorher anzuhören. Der Bürgermeister hat 
die Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes durch 
schriftlichen Bescheid festzustellen.

(6) Angehörige der Gemeindefeuerwehr, die ausgeschieden sind, 
erhalten auf Antrag eine Bescheinigung über die Zugehörigkeit 
zur Feuerwehr.

§ 5 Rechte und Pflichten der Angehörigen der Gemeindefeu-
erwehr
(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feu-
erwehr der Gemeindefeuerwehr haben das Recht, den ehrenamt-
lich tätigen Feuerwehrkommandanten, seinen Stellvertreter und 
die Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen. Sie haben 
außerdem das Recht, ihren Abteilungskommandanten, seinen 
Stellvertreter und die Mitglieder ihres Abteilungsausschusses zu 
wählen.

(2) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
erhalten nach Maßgabe des § 16 FwG und der örtlichen Satzung 
über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr eine Entschädigung.

(3) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuer-
wehr erhalten bei Sachschäden, die sie in Ausübung oder infolge 
des Feuerwehrdienstes erleiden einen Ersatz nach Maßgabe des  
§ 17 FwG.

(4) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
sind für die Dauer der Teilnahme an Einsätzen oder an der Aus- 
und Fortbildung nach Maßgabe des § 15 FwG von der Arbeits- 
oder Dienstleistung freigestellt.

(5) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
sind verpflichtet (§ 14 Abs. 1 FwG)
1.  am Dienst- und an Aus- und Fortbildungslehrgängen regelmä-

ßig und pünktlich teilzunehmen,
2. bei Alarm sich unverzüglich zum Dienst einzufinden,
3. den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nachzukommen,
4.  im Dienst ein vorbildliches Verhalten zu zeigen und sich den 

anderen Angehörigen der Feuerwehr gegenüber kamerad-
schaftlich zu verhalten,

5.  die Ausbildungs- und Unfallverhütungsvorschriften für den Feu-
erwehrdienst zu beachten,

6.  die ihnen anvertrauten Ausrüstungsstücke, Geräte und Ein-
richtungen gewissenhaft zu pflegen und sie nur zu dienstlichen 
Zwecken zu benutzen, und

7.  über alle Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren, von 
denen sie im Rahmen ihrer Dienstausübung Kenntnis erlangen 
und deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben, beson-
ders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist.

(6) Die Angehörigen der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuer-
wehr der Gemeindefeuerwehr haben eine Abwesenheit von länger 
als zwei Wochen dem Feuerwehrkommandanten oder dem von 
ihm Beauftragten rechtzeitig vorher anzuzeigen und eine Dienst-
verhinderung bei ihrem Vorgesetzten vor dem Dienstbeginn zu 
melden, spätestens jedoch am folgenden Tage die Gründe hierfür 
zu nennen.

(7) Aus beruflichen, gesundheitlichen, familiären oder persön-
lichen Gründen kann ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der 
Gemeindefeuerwehr auf Antrag vom Feuerwehrkommandanten 
vorübergehend von seinen Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 
und 2 befreit werden. Unter den gleichen Voraussetzungen kann 
der Feuerwehrkommandant nach Anhörung des Feuerwehr- und 
des Abteilungsausschusses auf Antrag Dienstpflichten nach Ab-
satz 5 Nr. 1 und 2 dauerhaft beschränken.
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(8) Ist ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Gemeindefeuer-
wehr gleichzeitig Mitglied einer Berufsfeuerwehr, einer Werkfeuer-
wehr oder hauptamtlicher Feuerwehrangehöriger, haben die sich 
hieraus ergebenden Pflichten Vorrang vor den Dienstpflichten 
nach Absatz 5 Nr. 1 und 2.

(9) Verletzt ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Gemeinde-
feuerwehr schuldhaft die ihm obliegenden Dienstpflichten, kann 
ihm der Feuerwehrkommandant einen Verweis erteilen. Grobe 
Verstöße kann der Bürgermeister auf Antrag des Feuerwehrkom-
mandanten mit einer Geldbuße bis zu 1000 Euro ahnden. Der 
Bürgermeister kann zur Vorbereitung eines Beschlusses des Ge-
meinderats auf Beendigung des Feuerwehrdienstes nach § 4 Abs. 
5 den ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen auch vorläufig 
des Dienstes entheben, wenn andernfalls der Dienstbetrieb oder 
die Ermittlungen beeinträchtigt würden. Der Betroffene ist vor ei-
ner Entscheidung nach den Sätzen 1 bis 3 anzuhören.

§ 6 Altersabteilung
(1) In die Altersabteilung wird unter Überlassung der Dienstklei-
dung übernommen, wer nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 und Abs. 2 Nr. 
2 bis 4 aus dem ehrenamtlichen Feuerwehrdienst in einer Einsatz-
abteilung ausscheidet und keine gegenteilige Erklärung abgibt.

(2) Der Feuerwehrausschuss kann auf ihren Antrag Angehörige 
der Feuerwehr, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, unter 
Belassung der Dienstkleidung aus der Einsatzabteilung in die Al-
tersabteilung übernehmen (§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1).

(3) Der Leiter der Altersabteilung und sein Stellvertreter werden 
von den Angehörigen ihrer Abteilung auf die Dauer von fünf Jahren 
in geheimer Wahl gewählt und nach Zustimmung des Feuerwehr-
ausschusses zu der Wahl durch den Feuerwehrkommandanten 
bestellt. Sie haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im 
Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt eines 
Nachfolgers weiterzuführen. Sie können vom Gemeinderat nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses abberufen werden

(4) Der Leiter der Altersabteilung ist für die ordnungsgemäße Erfül-
lung der Aufgaben seiner Abteilung verantwortlich; er unterstützt 
den Feuerwehrkommandanten. Er wird vom stellvertretenden 
Leiter der Altersabteilung unterstützt und von ihm in seiner Ab-
wesenheit mit allen Rechten und Pflichten vertreten.

(5) Die Angehörigen der Altersabteilung, die hierfür die erforder-
lichen gesundheitlichen und fachlichen Anforderungen erfüllen, 
können vom Feuerwehrkommandanten im Einvernehmen mit 
dem Leiter der Altersabteilung zu Übungen und Einsätzen her-
angezogen werden.

§ 7 Jugendfeuerwehr
(1) Die Jugendfeuerwehr besteht aus den Jugendgruppen, die auf 
Beschluss des Feuerwehrausschusses bei den Einsatzabteilun-
gen gebildet werden.

(2) In die Jugendfeuerwehr können Personen bis zum vollendeten 
17. Lebensjahr aufgenommen werden, wenn sie
1.  den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes 

gewachsen sind,
2.  geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst geeignet 

sind,
3. sich zu einer längeren Dienstzeit bereit erklären,
4.  nicht infolge Richterspruchs nach § 45 des Strafgesetzbuchs 

(StGB) die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren 
haben,

5.  keinen Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 7 des 
Jugendgerichtsgesetzes (JGG) mit Ausnahme der Entziehung 
der Fahrerlaubnis unterworfen sind und

6.  nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB verurteilt 
wurden.

Die Aufnahme muss mit schriftlicher Zustimmung der Erziehungs-
berechtigten beantragt werden. Über die Aufnahme und das dafür 
maßgebende Mindestalter entscheidet der Feuerwehrausschuss.

(3) Die Zugehörigkeit des Angehörigen der Jugendfeuerwehr zur 
Jugendfeuerwehr endet, wenn

1. er in eine Einsatzabteilung der Feuerwehr aufgenommen wird,
2. er aus der Jugendfeuerwehr austritt,
3.  die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung schriftlich zurück-

nehmen,
4.  er den gesundheitlichen Anforderungen nicht mehr gewachsen 

ist,
5. er das 18. Lebensjahr vollendet hat oder
6.  der Feuerwehrausschuss den Dienst in der Jugendfeuerwehr 

aus wichtigem Grund beendet. § 4 Abs. 5 gilt entsprechend.

(4) Der Leiter der Jugendabteilung (Jugendfeuerwehrwart) und 
sein Stellvertreter werden von den Angehörigen ihrer Abteilung 
auf die Dauer von fünf Jahren in geheimer Wahl gewählt und nach 
Zustimmung des Feuerwehrausschusses zu der Wahl durch den 
Feuerwehrkommandanten bestellt. Sie haben ihr Amt nach Ablauf 
ihrer Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis 
zum Dienstantritt eines Nachfolgers weiterzuführen. Der Feuer-
wehrkommandant kann geeignet erscheinende Angehörige der 
Gemeindefeuerwehr mit der vorläufigen Leitung der Jugendfeu-
erwehr beauftragen. Der Jugendfeuerwehrwart muss einer Ein-
satzabteilung der Gemeindefeuerwehr angehören und soll den 
Lehrgang Jugendfeuerwehrwart besucht haben. Der Jugendfeu-
erwehrwart und sein Stellvertreter können vom Gemeinderat nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses abberufen werden.

(5) Der Jugendfeuerwehrwart ist für die ordnungsgemäße Erfül-
lung der Aufgaben seiner Abteilung verantwortlich; er unterstützt 
den Feuerwehrkommandanten. Er wird vom stellvertretenden 
Leiter der Jugendfeuerwehr unterstützt und von ihm in seiner 
Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten vertreten.

(6) Für die Leiter der Jugendgruppen (Absatz 1) gilt Absatz 4 ent-
sprechend.

§ 8 Ehrenmitglieder
Der Gemeinderat kann auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses
1.  Personen, die sich um das örtliche Feuerwehrwesen besondere 

Verdienste erworben oder zur Förderung des Brandschutzes 
wesentlich beigetragen haben, die Eigenschaft als Ehrenmit-
glied und

2.  bewährten Feuerwehr- und Abteilungskommandanten nach 
Beendigung ihrer aktiven Dienstzeit die Eigenschaft als Ehren-
kommandant verleihen.

§ 9 Organe der Feuerwehr
Organe der Feuerwehr sind
1. Feuerwehrkommandant,
2. Abteilungskommandant,
3. Leiter der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr
4. Feuerwehrausschuss,
5. Abteilungsausschüsse,
6. Hauptversammlung,
7. Abteilungsversammlungen.

§ 10 Feuerwehrkommandant, Abteilungskommandant und 
Stellvertreter
(1) Der Leiter der Feuerwehr ist der Feuerwehrkommandant.

(2) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein Stell-
vertreter werden von den Angehörigen der Einsatzabteilungen der 
Gemeindefeuerwehr aus deren Mitte in geheimer Wahl gewählt. 
Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.

(3) Die Wahlen des ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandan-
ten und seines Stellvertreters werden in der Hauptversammlung 
durchgeführt.

(4) Zum ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandanten und sei-
nem Stellvertreter kann nur gewählt werden, wer
1. einer Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr angehört,
2.  über die für dieses Amt erforderlichen Kenntnisse und Erfah-

rungen verfügt und
3.  die erforderlichen persönlichen und fachlichen Voraussetzun-

gen erfüllt.
(5) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein Stell-
vertreter werden nach der Wahl und nach Zustimmung durch den 
Gemeinderat vom Bürgermeister bestellt.
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(6) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein Stell-
vertreter haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle 
ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt eines Nachfol-
gers weiterzuführen. Kommt binnen drei Monaten nach Freiwerden 
der Stelle oder nach Versagung der Zustimmung keine Neuwahl 
zustande, bestellt der Bürgermeister den vom Gemeinderat ge-
wählten Feuerwehrangehörigen zum Feuerwehrkommandanten 
oder seinem Stellvertreter (§ 8 Abs. 2 Satz 3 FwG). Diese Bestellung 
endet mit der Bestellung eines Nachfolgers nach Absatz 5.

(7) Gegen eine Wahl des ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkomman-
danten, des Abteilungskommandanten und ihrer Stellvertreter 
kann binnen einer Woche nach der Wahl von jedem Wahlberech-
tigten Einspruch bei der Gemeinde erhoben werden. Nach Ablauf 
der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr 
geltend gemacht werden. Gegen die Entscheidung über den Ein-
spruch können der Wahlberechtigte, der Einspruch erhoben hat, 
und der durch die Entscheidung betroffene Bewerber unmittelbar 
Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage erheben.

(8) Vor der Bestellung eines hauptberuflich tätigen Feuerwehr-
kommandanten oder eines hauptberuflich tätigen Stellvertreters 
des Feuerwehrkommandanten ist der Feuerwehrausschuss zu 
hören.

(9) Der Feuerwehrkommandant ist für die Leistungsfähigkeit der 
Feuerwehr verantwortlich (§ 9 Abs. 1 Satz 1 FwG) und führt die ihm 
durch Gesetz und diese Satzung übertragenen Aufgaben durch. 
Er hat insbesondere
1.  eine Alarm- und Ausrückeordnung für die Aufgaben nach § 2 

aufzustellen und fortzuschreiben und sie dem Bürgermeister 
mitzuteilen,

2.  auf die ordnungsgemäße feuerwehrtechnische Ausstattung 
hinzuwirken,

3.  für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Gemeinde-
feuerwehr und

4.  für die Instandhaltung der Feuerwehrausrüstungen und -ein-
richtungen zu sorgen (§ 9 Abs. 1 Satz 2 FwG),

5.  die Zusammenarbeit der Einsatzabteilungen bei Übungen und 
Einsätzen zu regeln,

6.  die Tätigkeit der Abteilungskommandanten, der Leiter der Al-
tersabteilung und der Jugendfeuerwehr sowie des Kassenver-
walters und des Gerätewarts zu überwachen,

7.  dem Bürgermeister über Dienstbesprechungen zu berichten,
8.  Beanstandungen in der Löschwasserversorgung dem Bürger-

meister mitzuteilen.
Die Gemeinde hat ihn bei der Durchführung seiner Aufgaben an-
gemessen zu unterstützen.

(10) Der Feuerwehrkommandant hat den Bürgermeister und den 
Gemeinderat in allen feuerwehrtechnischen Angelegenheiten von 
sich aus zu beraten. Er soll zu den Beratungen der Gemeindeorga-
ne über Angelegenheiten der Feuerwehr mit beratender Stimme 
zugezogen werden.

(11) Der stellvertretende Feuerwehrkommandant hat den Feuer-
wehrkommandanten zu unterstützen und ihn in seiner Abwesen-
heit mit allen Rechten und Pflichten zu vertreten.

(12) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein 
Stellvertreter können vom Gemeinderat nach Anhörung des Feu-
erwehrausschusses abberufen werden (§ 8 Abs. 2 Satz 5 FwG).

(13) Die ehrenamtlich tätigen Abteilungskommandanten (§ 9 Nr. 2) 
und ihre Stellvertreter werden von den Angehörigen der jeweiligen 
Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr aus deren Mitte in 
geheimer Wahl auf die Dauer von fünf Jahren gewählt; die Wahlen 
finden in der Abteilungsversammlung statt. Für die ehrenamtlich 
tätigen Abteilungskommandanten gelten im Übrigen die Absät-
ze 4 bis 6 entsprechend. Die Abteilungskommandanten sind für 
die Einsatzbereitschaft ihrer Einsatzabteilung verantwortlich und 
unterstützen den Feuerwehrkommandanten bei seinen Aufgaben 
nach Absatz 8. Für den stellvertretenden Abteilungskommandan-
ten gelten die Absätze 4 bis 6 sowie 10 und 11 entsprechend.

§ 11 Unterführer
(1) Die Unterführer (Zug- und Gruppenführer) dürfen nur bestellt 
werden, wenn sie
1. einer Einsatzabteilung der Feuerwehr angehören,
2.  über die für ihr Amt erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen 

verfügen und
3.  die erforderlichen persönlichen und fachlichen Voraussetzun-

gen erfüllen.

(2) Die Unterführer werden vom Abteilungskommandanten im Ein-
vernehmen mit dem Feuerwehrkommandanten auf Vorschlag des 
Abteilungsausschusses auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. 
Der Feuerwehrkommandant kann die Bestellung nach Anhörung 
des Feuerwehrausschusses widerrufen. Die Unterführer haben 
ihre Dienststellung nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle ei-
nes vorzeitigen Ausscheidens bis zur Bestellung des Nachfolgers 
wahrzunehmen.

(3) Die Unterführer führen ihre Aufgaben nach den Weisungen der 
Vorgesetzten aus.

§ 12 Schriftführer, Kassenverwalter, Pressesprecher, Gerä-
tewart
(1) Der Schriftführer, der Kassenverwalter und der Pressesprecher 
werden vom Feuerwehrausschuss auf fünf Jahre gewählt. Der Ge-
rätewart wird vom Feuerwehrkommandanten nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses im Einvernehmen mit dem Bürgermeister 
eingesetzt und abberufen. Vor der Bestellung eines hauptberuflich 
tätigen Feuerwehrgerätewarts oder der Übertragung der Aufga-
ben des Feuerwehrgerätewarts auf einen Gemeindebediensteten 
ist der Feuerwehrausschuss zu hören.

(2) Der Schriftführer hat über die Sitzungen des Feuerwehraus-
schusses und über die Hauptversammlung jeweils eine Nieder-
schrift zu fertigen und in der Regel die schriftlichen Arbeiten der 
Feuerwehr zu erledigen.

(3) Der Kassenverwalter hat die Kameradschaftskasse (§ 17) zu 
verwalten und sämtliche Einnahmen und Ausgaben nach der Ord-
nung des Wirtschaftsplans zu verbuchen. Zahlungen darf er nur 
aufgrund von Belegen und schriftlichen Anweisungen des Feu-
erwehrkommandanten annehmen und leisten. Die Gegenstände 
des Sondervermögens sind ab einem Wert von 500 € in einem 
Bestandsverzeichnis nachzuweisen.

(4) Der Gerätewart hat die Feuerwehreinrichtungen und die Aus-
rüstung zu verwahren und zu pflegen. Mängel sind unverzüglich 
dem Feuerwehrkommandanten zu melden.

(5) Der Pressesprecher hat in Abstimmung mit dem Komman-
danten die Öffentlichkeit über die Belange der Feuerwehr zu in-
formieren.

(6) Für Schriftführer, Kassenverwalter und Gerätewart in den Ein-
satzabteilungen gelten die Absätze 1 bis 4 sinngemäß.

§ 13 Feuerwehrausschuss, Abteilungsausschüsse
(1) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Feuerwehrkom-
mandanten als dem Vorsitzenden und aus vier, auf fünf Jahre in 
der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern der Einsatzabtei-
lungen der Freiwilligen Feuerwehr. Dies sind zwei Mitglieder aus 
der Einsatzabteilung Geislingen und jeweils ein Mitglied aus den 
Einsatzabteilungen Binsdorf und Erlaheim.

(2) Dem Feuerwehrausschuss gehören als Mitglied außerdem an
- der Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten,
-  die drei Kommandanten der Einsatzabteilungen (Abteilungs-

kommandanten),
- der Leiter der Altersabteilung,
- der Jugendfeuerwehrwart,
- der Schriftführer

(3) Werden der Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten oder 
die Abteilungskommandanten nach Absatz 1 in den Feuerwehr-
ausschuss gewählt, erhöht dich die Zahl der zu wählenden Mit-
glieder entsprechend.



Freitag, 25. Oktober 2019, Nummer 43 Amtsblatt der Stadt Geislingen           13

(4) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschus-
ses ein. Er ist hierzu verpflichtet, wenn dies mindestens ein Drittel 
der Mitglieder verlangt. Die Einladung mit der Tagesordnung soll 
den Mitgliedern spätestens drei Tage vor der Sitzung zugehen. 
Der Feuerwehrausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.
(5) Der Bürgermeister ist von den Sitzungen des Feuerwehraus-
schusses durch Übersenden einer Einladung mit Tagesordnung 
rechtzeitig zu benachrichtigen. Er kann an den Sitzungen jederzeit 
teilnehmen oder sich durch Beauftragte vertreten lassen.
(6) Beschlüsse des Feuerwehrausschusses werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag 
abgelehnt.
(7) Die Sitzungen des Feuerwehrausschusses sind nicht öffentlich. 
Über jede Sitzung wird eine Niederschrift gefertigt; sie ist dem 
Bürgermeister sowie den Ausschussmitgliedern zuzustellen. Die 
Niederschriften sind den Angehörigen der Einsatzabteilungen auf 
Verlangen zur Einsicht vorzulegen.
(8) Der Feuerwehrkommandant kann zu den Sitzungen auch an-
dere Angehörige der Gemeindefeuerwehr beratend zuziehen.
(9) Bei den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr wer-
den Abteilungsausschüsse gebildet. Sie bestehen aus dem Ab-
teilungskommandanten als den Vorsitzenden und bei der
- Einsatzabteilung in Geislingen aus 6 gewählten Mitgliedern,
- Einsatzabteilung in Binsdorf aus 5 gewählten Mitgliedern,
- Einsatzabteilung in Erlaheim aus 5 gewählten Mitgliedern.
Die Mitglieder werden in der Abteilungsversammlung für die Dau-
er von fünf Jahren gewählt.
Den Abteilungsausschüssen gehören als Mitglied außerdem der 
Stellvertreter des Abteilungskommandanten, der Schriftführer, 
und der Kassenverwalter an.
Die Absätze 4 bis 8 gelten für die Abteilungsausschüsse entspre-
chend. Der Feuerwehrkommandant ist zu den Sitzungen einzu-
laden; er kann sich an den Beratungen jederzeit beteiligen. Die 
Niederschrift über die Sitzungen des Abteilungsausschusses sind 
auch dem Feuerwehrkommandanten zuzustellen.
§ 14 Hauptversammlung und Abteilungsversammlungen
(1) Unter dem Vorsitz des Feuerwehrkommandanten findet jährlich 
mindestens eine ordentliche Hauptversammlung der Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr statt. Der Hauptversammlung sind alle 
wichtigen Angelegenheiten der Feuerwehr, soweit für deren Be-
handlung nicht andere Organe zuständig sind, zur Beratung und 
Beschlussfassung vorzulegen.
(2) In der Hauptversammlung hat der Feuerwehrkommandant ei-
nen Bericht über das vergangene Jahr und der Kassenverwalter 
einen Bericht über den Rechnungsabschluss des Sondervermö-
gens für die Kameradschaftspflege (§ 16) zu erstatten. Die Haupt-
versammlung beschließt über den Rechnungsabschluss.
(3) Die Hauptversammlung wird vom Feuerwehrkommandanten 
einberufen. Sie ist binnen eines Monats einzuberufen, wenn min-
destens ein Drittel der Angehörigen der Einsatzabteilungen der 
Gemeindefeuerwehr dies schriftlich unter Angaben von Gründen 
verlangt. Zeitpunkt und Tagesordnung der Hauptversammlung 
sind den Mitgliedern sowie dem Bürgermeister vierzehn Tage vor 
der Versammlung bekannt zu geben.
(4) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Angehörigen der Einsatzabteilungen der Gemein-
defeuerwehr anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit kann eine 
zweite Hauptversammlung einberufen werden, die ohne Rück-
sicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der Einsatzab-
teilungen der Gemeindefeuerwehr beschlussfähig ist. Beschlüsse 
der Hauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefasst. Auf Antrag ist geheim abzustimmen.
(5) Über die Hauptversammlung wird eine Niederschrift gefertigt. 
Dem Bürgermeister ist die Niederschrift auf Verlangen vorzulegen.
(6) Für die Abteilungsversammlung der Einsatzabteilungen der 
Freiwilligen Feuerwehr sowie die Abteilungsversammlungen bei 
den Altersabteilungen und der Jugendfeuerwehr gelten die Ab-
sätze 1 bis 5 entsprechend.

§ 15 Wahlen
(1) Die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durch-
zuführenden Wahlen werden vom Feuerwehrkommandanten ge-
leitet. Steht er selbst zur Wahl, bestellen die Wahlberechtigten 
einen Wahlleiter.
(2) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln durchgeführt.
(3) Bei der Wahl des Feuerwehrkommandanten und seines Stell-
vertreters ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der 
anwesenden Wahlberechtigten erhalten hat. Wird diese Stimmen-
zahl nicht erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den beiden 
Bewerbern mit den meisten Stimmen statt, bei der die einfache 
Mehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. Steht nur ein Bewerber zur Wahl und erreicht dieser im ers-
ten Wahlgang die erforderliche Mehrheit nicht, findet ein zweiter 
Wahlgang statt, in dem der Bewerber mehr als die Hälfte der 
Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten muss.
(4) Die Wahl der Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird als 
Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäufung durchge-
führt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Aus-
schussmitglieder zu wählen sind. In den Feuerwehrausschuss 
sind diejenigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr gewählt, 
die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet das Los. Die nicht gewählten Mitglieder sind in 
der Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen Ersatzmitglieder. Scheidet 
ein gewähltes Ausschussmitglied aus, so rückt für den Rest der 
Amtszeit das Ersatzmitglied nach, das bei der Wahl die höchste 
Stimmenanzahl erzielt hat.
(5) Die Niederschrift über die Wahl des Feuerwehrkommandanten 
und seines Stellvertreters ist innerhalb einer Woche nach der Wahl 
dem Bürgermeister zur Vorlage an den Gemeinderat zu überge-
ben. Stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, findet innerhalb 
von drei Monaten eine Neuwahl statt.
(6) Kommt binnen eines Monats die Wahl des Feuerwehrkomman-
danten oder seines Stellvertreters nicht zustande oder stimmt der 
Gemeinderat der Wahl nicht zu, so hat der Feuerwehrausschuss 
dem Bürgermeister ein Verzeichnis aller Angehörigen der Feuer-
wehr vorzulegen, die sich aufgrund ihrer Ausbildung und Bewäh-
rung im Feuerwehrdienst zur kommissarischen Bestellung (§ 8 
Abs. 2 Satz 3 FwG) eignen.
(7) Für die Wahlen in den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feu-
erwehr und den Abteilungen bei den Altersabteilungen und der 
Jugendfeuerwehr gelten die Absätze 2 bis 6 sinngemäß.
§ 16 Sondervermögen für die Kameradschaftspflege (Kame-
radschaftskasse)
(1) Für die Feuerwehr wird ein Sondervermögen für die Kame-
radschaftspflege und die Durchführung von Veranstaltungen ge-
bildet.
(2) Das Sondervermögen besteht aus
1. Zuwendungen der Gemeinde und Dritter,
2. Erträgen aus Veranstaltungen,
3. sonstigen Einnahmen,
4. mit Mitteln des Sondervermögens erworbenen Gegenständen.
(3) Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung des Bürger-
meisters einen Wirtschaftsplan auf, der alle im Haushaltsjahr zur 
Erfüllung der Aufgaben der Kameradschaftskasse voraussichtlich 
eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthält. 
Ausgaben können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig 
erklärt werden. Über- und außerplanmäßige Ausgaben können 
zugelassen werden, wenn ihre Deckung gewährleistet ist. Au-
ßerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Bürger-
meisters. Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen 
Haushaltsjahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Wirt-
schaftsplan dazu ermächtigt.
(4) Über die Verwendung der Mittel beschließt der Feuerwehr-
ausschuss. Der Feuerwehrausschuss kann den Feuerwehrkom-
mandanten ermächtigen, über die Verwendung der Mittel bis zu 
einer bestimmten Höhe oder für einen festgelegten Zweck zu 
entscheiden. Der Feuerwehrkommandant vertritt bei Ausführung 
des Wirtschaftsplans den Bürgermeister.
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(5) Die für das Sondervermögen eingerichtete Sonderkasse 
(Kameradschaftskasse) ist jährlich mindestens einmal von zwei 
Rechnungsprüfern, die von der Hauptversammlung auf fünf Jah-
re bestellt werden, zu prüfen. Der Rechnungsabschluss ist dem 
Bürgermeister vorzulegen.

6) Für die Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr und die 
Jugendfeuerwehr werden ebenfalls Sondervermögen im Sinne 
des Absatzes 1 gebildet. Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend; 
an die Stelle des Feuerwehrkommandanten, des Feuerwehraus-
schusses und der Hauptversammlung treten der Abteilungskom-
mandant, der Abteilungsausschuss und die Abteilungsversamm-
lung.

§ 17 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Feuerwehrsatzung vom 15.11.2012 außer 
Kraft.

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO un-
beachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Satzung, die Genehmigung 
oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Geislingen, den 16.10.2019

Oliver Schmid
Bürgermeister

Bebauungsplan „Hung II, 6. Änderung“ in Geislingen
- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Absatz 1 BauGB -

- Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Absatz 2 
BauGB -

- Der Gemeinderat der Stadt Geislingen hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 16.10.2019 die Aufstellung des Bebauungsplans 
„Hung II, 6. Änderung“ in Geislingen nach den Bestimmungen 
des Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen. Am 16.10.2019 hat 
der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung den Entwurf des 
Bebauungsplans sowie den Entwurf der örtlichen Bauvorschrif-
ten in der Fassung vom 25.09.2019 gebilligt und die öffentliche 
Auslegung gem. § 3 Absatz 2 BauGB beschlossen.

Räumlicher Geltungsbereich
Das Plangebiet befindet sich in Mitten eines Wohngebiets im Süd-
westen von Geislingen. Der exakte räumliche Geltungsbereich ist 
der beigefügten Plandarstellung zu entnehmen.

Ziele und Zwecke des Bebauungsplanverfahren
Der Bebauungsplan „Hung II“ wurde am 22.06.1994 als Satzung 
beschlossen. Zwischenzeitlich ergaben sich weitere fünf Ände-
rungen des Ursprungsbebauungsplans. Innerhalb des Geltungs-
bereichs des Bebauungsplans „Hung II“ liegt das noch unbebaute 
Flurstück Nr. 1834/5. Dieses soll nun einer baulichen Entwicklung 
zugeführt werden. Jedoch entspricht die angedachte Bauweise 
nicht den im Jahre 1996 getroffenen Festsetzungen. Geplant ist 
eine zeitgemäße Bauweise, hierfür ist jedoch das festgesetzte 
Baufenster nicht ausreichend. Um eine weitere Baulücke inner-
halb der Stadt zu schließen und somit dem Grundsatz Innen-
entwicklung vor Außenentwicklung nachzukommen, befürwortet 
die Stadt eine weitere Änderung des Ursprungsbebauungsplans 
für das genannte Flurstück. Durch die Änderung soll eine an die 
heutigen Bedürfnisse angepasste Bauweise ermöglicht werden. 
Dennoch soll gleichzeitig sichergestellt werden, dass sich das 
Gebäude weiterhin in die Umgebung einfügt.
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Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Hung II, 6. Änderung“ 
soll durch die Definition von planungsrechtlichen Festsetzungen 
und örtlichen Bauvorschriften eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung des Plangebietes sichergestellt werden.

Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB im 
beschleunigten Verfahren
Die Voraussetzungen des „beschleunigten Verfahrens“ nach § 13a 
BauGB werden erfüllt, da es sich um eine Maßnahme der Innen-
entwicklung handelt, die zulässige Grundfläche kleiner als 20.000 
Quadratmeter ist und weder UVP-pflichtige Vorhaben noch Natu-
ra 2000 Gebiete (FFH- oder Vogelschutzgebiete) betroffen sind. 
Das Bebauungsplanverfahren wird daher im beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt.

Hinweise zu Vorschriften des Umwelt- und Naturschutzes
Gemäß § 13a Absatz 2 BauGB wird von
• der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB,
• dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und
•  der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 

umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen.

Öffentlichkeitsbeteiligung
Der Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. Gemäß § 3 Absatz 2 BauGB liegen der Entwurf des Be-
bauungsplans, bestehend aus Planbild, Textteil, örtlichen Bauvor-
schriften und Begründung inklusive Anlagen (Artenschutzrecht-
licher Fachbeitrag) in der Zeit vom 04.11.2019 bis einschließlich 
06.12.2019 bei der Stadtverwaltung Geislingen,
Vorstadtstraße 9 während der üblichen Öffnungszeiten (Montag 
bis Freitag 8:00 Uhr - 12:00 Uhr, Montag, Dienstag 14:00 Uhr - 
17:00 Uhr, Donnerstag 14:00 Uhr - 18:00 Uhr) öffentlich aus. Die 
Unterlagen stehen zudem unter www.stadt-geislingen.de zum 
Download bereit.
In diesem Zeitraum kann sich die Öffentlichkeit über die allge-
meinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen 
der Planung unterrichten und sich schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift äußern. Schriftlich vorgebrachte Stellungnahmen 
sollten die volle Anschrift der Beteiligten enthalten.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungs-
frist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
die Bebauungsplanänderung unberücksichtigt bleiben können.

Hinweise an Mountainbiker und Radfahrer 
im Wald
Der § 37 des Landeswaldgesetzes regelt das Betreten und Befah-
ren des Waldes und sieht unter anderem vor, dass das Radfahren 
in baden-württembergischen Wäldern grundsätzlich auf allen We-
gen gestattet ist, die breiter als zwei Meter sind.
Gekennzeichnete Sport- und Lehrpfade, Fußwege sowie unbe-
festigte Trassen sind für alle Radler hingegen tabu. Außerdem 
sagt das baden-württembergische Landes waldgesetz, dass das 
Radfahren auf dauerhaft angelegten, befestigten oder naturfesten 
Wegen so erfolgen muss, dass Sicherheit und Erholung anderer 
Waldbesucher nicht beeinträchtigt werden. Beim Begegnungs-
verkehr hat der Fußgänger Vorrang, auf diese ist Rücksicht zu 
nehmen.
Das Fahren auf nicht zugelassenen Wegen ist eine Ordnungswid-
rigkeit nach dem Landeswaldgesetz. Eine solche Ordnungswid-
rigkeit wird oft durch eine mündliche Verwarnung geahndet. Im 
Einzelfall kann jedoch auch ein Bußgeld verhängt werden.
Verhaltensregeln für Radfahrer und Mountainbiker im Wald:
- Fußgänger und Forstfahrzeuge haben Vorrang.
- Bleiben Sie bitte auf den Wegen.
-  Versuchen Sie Lärm zu vermeiden und fahren Sie den Tieren 

nicht mit dem Rad hinterher.
-  Passen Sie Ihre Geschwindigkeit so an, dass Sie, falls ein Ge-

genstand auftauchen sollte, rechtzeitig abbremsen können.
-  Fahren Sie nicht in der Nacht oder bei Dämmerung. Die Sturz-

gefahr ist hier aufgrund der eingeschränkten Sicht stark erhöht.

25-jähriges Dienstjubiläum
Seit 25 Jahren ist Herr Oliver Juriatti im öffentlichen Dienst bei der 
Stadt Geislingen tätig. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 
16. Oktober 2019 gratulierte Bürgermeister Oliver Schmid persön-
lich wie auch im Namen des Gemeinderates und aller Kolleginnen 
und Kollegen zu diesem Jubiläum. Er sprach seinen Dank für das 
erbrachte Engagement im öffentlichen Dienst aus.
Nach seiner Ausbildung als Beamter im mittleren Dienst bei der 
Stadt Geislingen leistete er ab 1994 ein Jahr lang den Grundwehr-
dienst bei der Bundeswehr. Im Anschluss daran war Oliver Juriatti 
von 1995 bis 2009 als Sachbearbeiter im Einwohnermeldeamt der 
Stadt Geislingen tätig und wurde 1997 in das Beamtenverhältnis 
übernommen. Ab 2009 übernahm er insgesamt 7 Jahre lang die 
Stelle des stellvertretenden Hauptamtsleiters und legte in dieser 
Zeit auch die Prüfung für Aufstiegsbeamte in den gehoben Dienst 
ab. Seit Juni 2016 ist Oliver Juriatti nun Stadtkämmerer der Stadt 
Geislingen und leitet die Finanzverwaltung.
Bürgermeister Oliver Schmid überreichte neben der städtischen 
Urkunde, ein Präsent und dankte für die gute Zusammenarbeit so-
wie den großen Einsatz in den vergangenen Jahren und wünschte, 
dass er noch weitere Jahre mit Tatkraft und Zielstrebigkeit bei der 
Stadt Geislingen wirken wird.

 
Bürgermeister Oliver Schmid (rechts im Bild) und der 1. stellvertre-
tende Bürgermeister Wolfgang Pauli (links im Bild) dankten Herrn 
Oliver Juriatti anlässlich seines 25-jährigen Dienstjubiläums für seine 
Mitarbeit bei der Stadt Geislingen. Bild: Theresa Schaitel

Standesamtsnachrichten Monat September 2019
Geburten 
06.09.2019:   Sara, Tochter von Judith und Torsten Acker, 

Ruomser Straße 26, Geislingen
06.09.2019:   Bukurije, Tochter von Aferdita und Valdet Axhaj, 

Untere Bachstraße 3, Geislingen
26.09.2019:   Amelie, Tochter von Katrin und Sandro Brobeil, 

Götzstraße 17, Geislingen
Eheschließungen 
07.09.2019:   Dennis Rommel und Nadine Rommel geb. 

Wahr, Binsdorf, Waschgasse 4, Geislingen
27.09.2019:   Christian Müller und Mareike Müller geb. 

Schätzle, Anna-Seghers-Weg 2, Balingen
Sterbefälle 
15.09.2019:   Herr Johann Kilikewitsch, Konrad-Adenauer-

Straße 22, Geislingen
17.09.2019:   Herr Wilhelm Leissner, Konrad-Adenauer- 

Straße 44, Geislingen
27.09.2019:   Herr Janko Savov, Binsdorf, Hintere Gasse 5, 

Geislingen
28.09.2019:   Frau Gisela Lehmann geb. Renner, Brücken-

straße 44, Geislingen

Fundamt
Gefunden wurde
1 Kinder-Fleecejacke (im Rathaus Geislingen liegen geblieben)
1 Brille (in Erlaheim)
Eigentumsansprüche können zu den üblichen Sprechzeiten auf 
dem Bürgerbüro der Stadtverwaltung, Rathaus Geislingen, Zim-
mer 01, geltend gemacht werden.
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Tag des Einbruchschutzes am 27.10.2019
„Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit“ - am 27.10.2019 ist 
landesweiter Tag des Einbruchsschutzes:
Das Polizeipräsidium Tuttlingen öffnet aus diesem Grund wie-
der seine Pforten für interessierte Bürgerinnen und Bürger in 
der Stockacher Str. 158 in Tuttlingen und bietet Informationen 
und Beratungen rund um den Einbruchschutz.
Wenn am letzten Oktoberwochenende die Uhren in der Nacht 
zum Sonntag um eine Stunde zurückgestellt werden, beginnt die 
sogenannte „Dunkle Jahreszeit“.
Die früher einsetzende Abenddämmerung und den Schutz der 
Dunkelheit ausnutzend, begeben sich Einbrecher auf ihren Beu-
tezug. Sie nutzen dabei rigoros ungesicherte Fenster und Türen, 
unbeleuchtete Hinterhöfe und erst recht gekippte Terrassenfens-
ter oder nicht verschlossene Eingangstüren, um sich Zugang zu 
verschaffen. Ihr Ziel: leichte und schnelle Beute. Ihre Erfolgsquote: 
Bundesweit wurden 2018 insgesamt 97 504 Wohnungseinbrüche 
mit einer Schadenssumme von ca. 260,7 Mio. € erfasst. 38 099 
Fälle davon waren sogenannte Tageswohnungseinbrüche, bei 
denen die Tatzeit zwischen 06:00 und 21:00 Uhr liegt.
Entgegen dem landesweiten Trend steigen im Bereich des Poli-
zeipräsidiums Tuttlingen aktuell die Zahlen bei den Wohnungs-
einbrüchen, insbesondere bei den Tageswohnungseinbrüchen. 
Dies zeigt wiederum, dass Aufklärung und Vorbeugung zwingend 
geboten sind.
Besonders bedrückend: War der Einbrecher erst einmal in den 
eigenen vier Wänden, bedeutet diese Verletzung der privaten 
Lebenssphäre für viele Opfer ein nachhaltig traumatisierendes 
Erlebnis. Das Sicherheitsgefühl und das Wohlfühlen im eigenen 
Heim sind den Bewohnern genommen, zum Teil werden sogar 
tiefgreifende psychologische Folgen verursacht.
Sie haben etwas dagegen? Ihre Polizei auch, nicht nur prinzipiell, 
sondern auch tatsächlich:
Nutzen Sie die „gewonnene“ Stunde am Sonntag, den 27.10.2019, 
nutzen Sie das breite Angebot unseres Aktionstags, der anlässlich 
des 7. Landesweiten Tages des Einbruchschutzes, auf gemein-
same Initiative von Landespolizei und Wirtschaft gründend, im 
Polizeipräsidium Tuttlingen ausgerichtet wird.
Das Referat Prävention informiert interessierte Bürgerinnen und 
Bürger von 10:00 bis 16:00 Uhr zum Thema Einbruchschutz mit 
diesem bunten Programm:
· Errichterausstellung: Im Polizeipräsidium stellen regionale, 
geschulte Handwerkerbetriebe genormte und für den Einbruch-
schutz empfohlene Produkte, wie Fenster, Türen, Schlösser, 
Überfallmeldeanlagen, Videoüberwachungstechnik etc. anhand 
Exponaten neuester mechanischer und elektronischer Siche-
rungstechnik aus.
· Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle: Die Kriminalpolizeiliche 
Beratungsstelle im Polizeipräsidium öffnet ihre Pforten. Dort emp-
fängt Sie der Sicherungstechnische Berater des hiesigen Referats 
Prävention, Herr Polizeikommissar Michael Göbel, für individuelle 
Beratungsgespräche und vereinbart auch gern Termine bei Ihnen 
daheim zur Schwachstellenanalyse ihres eigenen Wohn-/ oder 
Firmenobjektes.
· Kinderprogramm: Sie lassen sich in Ruhe beraten und infor-
mieren und geben ihre Jüngsten in die bewährte Obhut unserer 
Mitarbeiter der Verkehrsprävention. Spielerisch können in einer 
Mal- und Bastelecke Risiken und Regeln im Straßenverkehr ge-
testet werden.
Alle Programmpunkte stehen Ihnen natürlich kostenlos zur Verfü-
gung, zahlen sich jedoch im Nachhinein für Sie aus. Ihre Polizei in-
formiert neben den Sicherungstechniken und Einrichtungen auch 
verhaltenspräventiv darüber, wie Einbrüche, Überfälle vermieden 
werden können.
Weiterführende Hinweise, u.a. auch die Adressnachweise der 
Errichterfirmen finden Sie auf der Internetseite: www.polizei-be-
ratung.de. Ebenso besteht veranstaltungsunabhängig die Option 
einer individuellen Terminvereinbarung zur Beratung hinsichtlich 
der Sicherung ihrer eigenen Immobilie unter 07416/941-153 er-

reichen Sie den Kriminalpolizeilichen Berater für den Landkreis 
Tuttlingen, Herrn Michael Göbel.
„Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit“ – am Tag der Zeitumstel-
lung, dem 27.10.2019, gern mit und bei Ihrer Polizei in Tuttlingen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 
Bleib wer du bist im Altenzentrum St. Martin 
in Geislingen
Herbstkränze

 
Der Sommer ist vorüber und der Herbst ist mit seiner voller Far-
benpracht angekommen mit seinen schönen Orange-, Gelb-, und 
Rottönen. Wir holen uns ein Stückchen der goldenen Jahreszeit 
ins Haus und basteln ohne viel Aufwand am Bastelnachmittag 
sieben große Herbstkränze.
Wir haben uns für Strohrohlinge entschieden um die sanft leuch-
tend Naturstrohfarben durchscheinen zu lassen und schmück-
ten die Kränze mit Blätter, Beeren, Eicheln, Bänder und weiteren 
herbstlichen Details.
Alle waren mit großem Eifer bei der Sache. Anschließend dekorier-
ten wir unser Treppenhaus und die Wohnbereiche damit.
So lässt uns der Herbst über schöne Momente zu und erinnert an 
die eigenen Vorlieben.
Elisabeth Stainsby

 

 Neue Historische Romane/Buch des Monats

Buch des Monats Oktober
"Die Schwäbische Alb wimmelt" v. Tina Krehan 
Hier einige Kommentare unserer Leser:
Das Buch ist perfekt nicht nur für kleine "Albliebha-
ber", auch die großen finden immer etwas neues 
und interessantes. Die doppelseitigen gemalten 
Bilder sind liebevoll und detailliert beschrieben.
Super gemacht! An diesem Buch hat die ganze Familie Spaß. Auf 
den Bildern gibt es viel zu entdecken und der echte Schwabe kann 
beweisen, dass er alle Schauplätze erkennt.
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Das Buch ist ein typisches Wimmelbuch mit unzähligen kleinen 
(Bild-)Geschichten auf jeder Seite. Sehr nett, dass hier sehr gut er-
kennbar einige Sehenswürdigkeiten der Schwäbischen Alb darge-
stellt sind. Wiedererkennung garantiert. Hat uns sehr gut gefallen.

"Der Gesang der Bienen" v. Ralf H.Dorweiler
Anno Domini 1152: Als Zeidler streift Seyfried 
durch die Wälder und erntet Honig und Wachs von 
wilden Bienen. Sein beschauliches Leben findet 
ein jähes Ende, als seine Frau Elsbeth zum Tode 
verurteilt wird. Seyfried bleibt nur ein Ausweg: Er 
muss die Fürsprache der berühmten Hildegard von 
Bingen erlangen. Während Elsbeth im dunklen Ver-
lies dem Tod entgegensieht, knüpft die Äbtissin ihre Hilfe an schier 
unerfüllbare Bedingungen, die Seyfried bis zum neu gekrönten 
König Friedrich I. führen ...
Ein bewegender Abenteuerroman über Bienen, Nonnen und und 
einen einfachen Mann, den das Schicksal vom Schwarzwald an 
den Hof Barbarossas verschlägt.

"Die Arznei der Könige" v. Sabine Weiß
Lüneburg im 14. Jh. Nach dem Tod ihrer Fami-
lie hat die junge Adlige Jakoba in einem Kloster 
ihre Bestimmung als Krankenpflegerin gefunden. 
Doch ihr Bruder zwingt sie in eine neue Ehe, und 
als ihr brutaler Mann einem Unfall zum Opfer fällt, 
muss Jakoba fliehen. Nur der Hilfe Arnolds, eines 
Theriak-Krämers, hat sie es zu verdanken, dass sie sich nach 
Paris durchschlagen und als Heilerin einen Namen machen kann. 
Rasch ist sie so erfolgreich, dass sogar der sieche König nach ihr 
ruft und nach der "Arznei der Könige" verlangt. Doch damit macht 
sie sich gefährliche Feinde ...

"Die Perlenfischerin" v. Sabine Weiß
Norddeutschland, an der Wende zum 13. Jh.: Bei 
der Zerstörung der alten Handelsstadt Bardowick 
wird die kleine Ida vom Rest ihrer Familie getrennt. 
Fortan wächst sie bei einer Einsiedlerin am Ufer 
des Flusses Ilmenau auf. In der Natur findet Ida 
Trost, und sie entwickelt ein Talent dafür, kostbare 
Perlmuscheln zu finden. Als sie Jahre später mehr 
über ihre wahre Herkunft erfährt, macht Ida sich gemeinsam mit 
ihrer Jugendliebe, dem Slawen Esko, auf die gefahrvolle Suche 
nach ihrer Familie. Ihr erstes Ziel: das noch junge Lübeck ...

"Lady Annes Geheimnis" 
v. Martha Sophie Marcus
Sommer 1714. Seit drei Jahren lebt Anne als Zofe 
am Hof des Kurfürsten Georg Ludwig. Ihre Eltern 
haben sie zur Vertuschung einer unehelichen 
Schwangerschaft nach Hannover verbannt und ihr 
das Kind weggenommen. Nichts will Anne mehr, 
als nach England zurückzukehren und ihren Sohn 
zu finden. Als Georg Ludwig zum englischen König ausgerufen 
wird und mit seinem Hof nach London zieht, bietet sich ihr die 
erhoffte Gelegenheit. Zugleich wird ihr Geheimnis für sie noch 
gefährlicher, denn der Vater ihres Kindes zählt zu Georgs erbit-
tertsten Gegnern ...

"Wiedersehen auf Downfield Hall" 
v. Selina Wilhelm
England, 1811: Nach neun Jahren im Ausland darf 
Julie endlich nach Downfield Hall zurückkehren. 
Doch nichts ist mehr, wie es war. Das Haus, in dem 
einst ihre Familie lebte, wirkt leer. Ihr Bruder ist tot, 
und dem Wiedersehen mit ihrem Stiefbruder Grant 
kann sie nichts abgewinnen. Schließlich hat er sie 
damals fortgeschickt und ihr all die Jahre lang nicht eine einzige 
Nachricht zukommen lassen. Doch als Grant dann vor ihr steht, 
muss sie sich eingestehen, dass er sich verändert hat. Aus dem 
schlaksigen Jungen ist ein attraktiver Mann geworden und das 
berauschende Gefühl, das Julie in seiner Nähe empfindet, kann 
nicht richtig sein – schließlich ist er ihr Stiefbruder! Die aufkeimen-

de Beziehung zwischen den beiden wird überschattet von der 
dunklen Familienfehde, die ihre Eltern das Leben kostete. Denn 
der Mörder gibt noch immer keine Ruhe ...

"Tochter der Inquisition" v.Peter Orontes
Steyr, im Jahr des Herrn 1388. Eine Serie grau-
envoller Morde, renitente Ketzer und der fanati-
sche Inquisitor Petrus Zwicker stürzen die Stadt 
in Angst und Schrecken. Angehörige der Wal-
denserbewegung werden als Ketzer gejagt und 
gefoltert, Scheiterhaufen lodern auf. Inmitten des 
rabenschwarzen Geschehens emittelt ein uner-
schrockenes Paar: Falk von Falkenstein und seine 
Frau Christine. Dann aber gerät Falk, der selbst ein furchtbares 
Geheimnis hütet, ins Visier des Inquisitors und damit in tödliche 
Gefahr.
Ihr Team der Stadtbücherei

Öffnungszeiten: 
Dienstag und Donnerstag von 16.30 - 18.30 Uhr

 

 
Mittelstufe der GMS Kleiner Heuberg erkundet London
Erstmalig hat die GMS Kleiner Heuberg für die Stufen 8 bis 10 eine 
fünftägige Studienfahrt nach London durchgeführt. Das Angebot 
wurde gut angenommen und so machten sich vierzig Schülerin-
nen und Schüler mit drei begleitenden Lehrern auf die Reise in 
die britische Hauptstadt. Am frühen Morgen aufgebrochen war 
für viele schon die Busfahrt mit der Fährübersetzung eine neue 
Erfahrung. Abends wurden die Schülergruppen ihren Gastfami-
lien übergeben, die für eine knappe Woche für Unterkunft und 
Verpflegung zuständig waren. Tagsüber machte sich die Reisege-
sellschaft auf, um die Sehenswürdigkeiten in und um London zu 
erkunden. Bei einer Stadtrundfahrt mit örtlichem Guide konnten 
der Buckingham Palace, Big Ben, die Houses of Parliament und 
das London Eye bestaunt werden, dann ging es in das Wachsfigu-
renkabinett Madame Tussaud’s, wo viele Fotos mit prominenten 
Wachsfiguren aufgenommen wurden. Außerdem standen Besu-
che von Windsor Castle, dem Eton College und dem Kriegsschiff 
HMS Belfast, eine Schifffahrt von Greenwich nach Westminster 
sowie ein Spaziergang entlang der Themse auf dem Programm. 
Höhepunkte waren unter anderem das Musical „The Lion King“ 
und der Flug mit dem Riesenrad „London Eye“ bei Sonnenunter-
gang. Nach fünf ereignisreichen Tagen ging es dann über Nacht 
wieder zurück in die Heimat.
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 Schulförderverein übernimmt 
Schülerversicherung für ein Jahr
Bisher konnten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg 
jedes Schuljahr eine Schülerzusatzversicherung für 1€ abschlie-
ßen, die zum Beispiel für Schäden an schulischem oder fremdem 
Eigentum aufgekommen ist. Das war vor allem für Schüler wichtig, 
die ein Betriebspraktikum absolvieren oder mit der Schule verrei-
sen und keine private Haftpflichtversicherung über ihre Eltern ha-
ben. Seit diesem Schuljahr ist das Land Baden-Württemberg aus 
dem bisherigen Versicherungssystem ausgestiegen, um „Miss-
verständnissen vorzubeugen“, so Kultusministerin Dr. Susanne 
Eisenmann. Es solle nicht der Eindruck erweckt werden, dass 
es sich um eine Pflichtversicherung handele und dass das Land 
für die Versicherungsträger werben würde. Ab diesem Schuljahr 
müssen sich also Eltern außerhalb der Schule um eine Haftpflicht- 
und Sachschadensversicherung für ihre Kinder kümmern - oder 
aber diese wird als Gruppenversicherung von der Schule selbst, 
dem Schulträger oder einem Verein abgeschlossen.
An vielen Schulen haben inzwischen die Schulträger die Versi-
cherung übernommen. An der Gemeinschaftsschule Kleiner Heu-
berg ist dies nicht geschehen und laut Aussage des amtierenden 
Vorsitzenden des Schulverbandes Bürgermeister Thomas Miller 
weder für dieses Schuljahr noch für zukünftige angedacht. Miller 
sieht die Zuständigkeit dafür weder beim Schulträger noch bei der 
Schule, sondern nach wie vor bei den Eltern - daran hat auch der 
Ausstieg des Landes aus dem Versicherungssystem nichts geän-
dert. Eltern haben jetzt vor allem Bedenken, dass sie für ihre Kin-
der nicht mehr problemlos Praktikumsplätze bekommen, wenn 
die Übernahme von eventuell entstehenden Schäden nicht mehr 
über die Schulversicherung abgedeckt wird. Und so sind Eltern 
an den Schulförderverein der GMS Kleiner Heuberg herangetreten 
mit der Bitte, kurzfristig einzuspringen und für dieses Jahr eine 
Versicherung abzuschließen. Dies wurde in der Ausschusssitzung 
besprochen und allstimmig befürwortet - in der Hoffnung, dass 
ab dem nächsten Schuljahr eine dauerhafte Lösung gefunden 
wird. Dank des Fördervereins mit ihren rührigen Vorsitzenden Uwe 
Schuler und Bernd Holweger sind jetzt alle GMS-Schüler wieder 
versichert, wenn sie in Betriebe hi-
neinschnuppern oder auf Klassen-
fahrten gehen.

Foto: Schüler der GMS Kleiner Heu-
berg können wieder unbeschwert ins 
Betriebspraktikum gehen, wie hier als 
Fotografin.

 

 KINDERSACHENBASAR
Vergangenen Samstag fand auf Wunsch vieler Aussteller und Be-
sucher bereits der zweite Basar in diesem Jahr statt. Unter der 
Regie unseres Elternbeirates und durch die Mithilfe vieler Eltern 
konnten wieder gut erhaltenes Spielmaterial und Kinderkleidung 
den Besitzer wechseln.
Beim Kinderschminken hatten die jungen Besucher ihre Freude.
Im Basarcafé wurden Aussteller und Besucher mit Kaffeespezia-
litäten und selbs tgemachten Kuchen verwöhnt.

 
Wir bedanken uns bei allen Helfern und Besuchern für die ge-
lungene Veranstaltung! Der Gewinn des Basars kommt unserer 
Kita Pusteblume zugute. Darüber freuen sich die Kinder und das 
pädagogischeTeam ganz besonders!

 
Familiennah und Kindzentriert!
St. Michael - ein Ort der Begegnung! 
Termine:
Naturtag: Freitag, 25.10.2019
Bärenturnen: Donnerstag, 31.10.2019
Lesepaten: Donnerstag, 31.10.2019
"Wonderfitz" hat in Woche 44 Pause, da Schulferien sind.
Am 1.11. 2019 ist der Kindergarten geschlossen wegen des 
Feiertages.

Offene Angebote im Familienzentrum 
Frühstück im Kindercafé:
Mittwoch, 30.10.2019 von 8:30 Uhr - 10:15 Uhr

Nächster Generationenmittagstisch am Don-
nerstag, 07.11..2019.

Unsere Eltern-Kind-Spielgruppe:
FORSCHER IN WINDELN
Jeden zweiten Montag 
von 15:30 Uhr - 16:30 Uhr 
im Familienzentrum St. Michael

Termine im November
04.11.2019
18.11.2019
Am 11.11.2019 laden wir euch herzlich ein, abends das Martins-
fest mit uns zu feiern.
Wir freuen uns auf euch.
Ihre Dagmar Knaisch und Linda Konzelmann
___________________________________

HAND IN HAND - Impressionen aus dem pädagogischen Alltag
Bauen mit Eierkartons - oder: Mit "Müll" kreativ werden
Der Eierkarton wird zum Baustein. Um einigermaßen stabil bauen 
zu können, braucht man auch die 6-er Kartons.
Die Idee bzw. der Plan war geboren und das Sammelfieber ist 
ausgebrochen. Die Kinder schleppten tütenweise Eierkartons in 
den Kindergarten. Der Bauplan ist nun fertig und ein erstes Aus-
probieren ergab, dass noch mehr Kartons gebraucht werden.
Am Montag beginnt die Bauphase in der Puppenecke, die aber 
erst ausgeräumt werden muss.
Wir sind gespannt, wie sich der Bau entwickeln wird.
Wer noch Eierkartons übrig hat - wir freuen uns über jede Spende.
„Was nicht in den Sinnen war, kommt nicht in den Verstand.“ 
(Maria Montessori)
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Aktuelles finden Sie auf unserer Homepage:
http://se-am-kleinen-heuberg.drs.de/familienzentrumkin-
dergarten-st-michael.html oder auf facebook und instagramm

 
Oktober 2019
Bei uns können Sie als Eltern mit oder ohne Ihre Kinder in lockerer 
und ungezwungener Atmosphäre zusammenkommen.
Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Wir haben mittwochs zwi-
schen 15.00 und 17.00 Uhr für Sie geöffnet. Der Elterntreff findet 
im Dachgeschoss des Bürger- und Vereinshaus Harmonie statt. 
Für Getränke und Snacks ist gesorgt.
Für die Kinder gibt es eine Spielecke.
Auf Ihr Kommen freuen sich Monika Schlaich und Gabriele Holike.

Oktober 2019
30.10. Herbstferien

 
Brauchen Sie Haushaltshilfe? Wir bieten an!
Verehrte Einwohnerschaft aller Stadtteile!
Das Soziale Netzwerk "GEBs" in der Trägerschaft des Förderver-
eins Altenhilfe Geislingen e.V. bietet verschiedenste Dienstleis-
tungen der Nachbarschaftshilfe für alle an:
Hauswirtschaft, Einkäufe und Besorgungen, Begleitung bei Arzt-
besuchen oder Behördengängen, Fahrdienste aller Art, Famili-
enhilfe und vieles mehr. Auch wenn sie Probleme mit ihrem PC 
oder Handy haben können wir Ihnen kompetente Hilfe anbieten!
Wir freuen uns, wenn wir Ihnen Hilfe vermitteln können und 
ganz besonders, wenn Sie unser vielfältiges Dienstleistungsange-
bot mit Ihrer aktiven Mitarbeit gegen eine ehrenamtliche Entschä-
digung von 8,00 €/Std. im Helferteam unterstützen können. Bitte 
nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir freuen uns auf Sie!

Geschäftsstelle Geislingen
Bürger- und Vereinshaus Harmonie, Bachstraße 29:
Dienstag, 8.30 - 11.30 Uhr, Donnerstag, 14.00 - 17.00 Uhr.
Tel. 07433 / 95 55 165, Fax 95 55 168.
E-Mail: info@sozialesnetzwerk-gebs.de

Geschäftsstelle Erlaheim
Dienstzimmer Rathaus, Schulstraße 5:
Mittwoch, 14.00 - 15.00 Uhr.
Tel. 0152 / 04 87 47 28.

Geschäftsstelle Binsdorf
Dienstzimmer Rathaus, Turmstraße 75:
Mittwoch, 15.00 - 16.00 Uhr.
Tel. 0152 / 04 87 47 28.

 
Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln
Allgemeinverfügung des Landratsamtes Zollernalbkreis über 
die Verschiebung der Sperrfrist für die Ausbringung von Dün-
gemitteln im Zollernalbkreis vom 04.10.2019, Az.: 23-8222.00
Das Landratsamt Zollernalbkreis erlässt als zuständige Behörde 
nach § 29 Abs. 1 Nr. 4 und § 29 Abs. 8 Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetz unter Berücksichtigung der klimatischen Ge-
gebenheiten und des Vegetationsverlaufs im Zollernalbkreis auf 
der Grundlage von § 6 Abs. 10 Düngeverordnung (DüV) folgende
Allgemeinverfügung:

I.
Die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln mit wesent-
lichem Gehalt an Stickstoff auf Grünland, Dauergrünland und auf 
Ackerland mit mehrjährigem Feldfutterbau bei einer Aussaat bis 
zum 15. Mai gemäß § 6 Abs. 8 DüV wird um zwei Wochen auf 
den 15. November bis einschließlich 14. Februar verschoben .
Die Sperrfristverschiebung gilt nicht für Festmiste von Huftieren 
oder Klauentieren oder Komposte, die in der Zeit vom 15. De-
zember bis zum Ablauf des 15. Januar nicht ausgebracht werden 
dürfen.

II.
Diese Allgemeinverfügung gilt auf allen Gemarkungen des Zol-
lernalbkreises.

III.
Die Allgemeinverfügung ist mit folgenden Auflagen verbunden:
Die mögliche Ausbringungsmenge ist auf maximal 60 kg Ge-
samtstickstoff je Hektar beschränkt. Die Stickstoffgaben sind mit 
ihrem anrechenbaren Stickstoffanteil (Werte nach Anlage 3 der 
DüV, mindestens jedoch dem verfügbaren Stickstoff bzw. Ammo-
niumstickstoff) bei dem ermittelten N-Düngebedarf im Folgejahr in 
Ansatz zu bringen. Hierfür sind die ausgebrachten Düngermengen 
zu dokumentieren.
Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Regelungen über die An-
wendung von Düngemitteln, insbesondere die Düngeverord-
nung und die wasserrechtlichen Vorschriften unberührt und sind 
zu beachten. Des Weiteren sind die Vorgaben der SchALVO 
(Schutzgebiets- und Ausgleichs-Verordnung) in der jeweiligen 
Fassung, sowie das Verbot der Ausbringung, wenn der Boden 
überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder schneebedeckt 
ist (§ 5 Abs. 1 DüV) und die Vermeidung von Nährstoffeinträgen 
in Oberflächengewässer zu beachten.

IV.
Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach der Bekanntma-
chung als bekannt gegeben.

V.
Die Allgemeinverfügung einschließlich ihrer Begründung kann 
beim Landratsamt Zollernalbkreis, Landwirtschaftsamt, Robert-
Wahl-Str. 7, 72336 Balingen eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch beim 
Landratsamt Zollernalbkreis, Landwirtschaftsamt, Robert-Wahl-
Str. 7, 72336 Balingen erhoben werden.
Balingen, den 04.10.2019
gez. Pauli
Landrat
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Sammlung von Grünabfällen
Am Freitag, 8.11.2019, werden in Geislingen und am Montag, 
11.11.2019, in Binsdorf und Erlaheim wieder Grünabfälle ein-
gesammelt.
Bei der Sammlung wird sperriges, holziges Grüngut wie Baum- 
und Heckenschnitt, Reisig und Wurzelstöcke mitgenommen.
Bitte beachten:
•  Äste und Wurzeln dürfen nicht mehr als 25 cm Durchmesser haben.
•  Die Grünabfälle müssen mit Naturfaserschnüren gebündelt werden.
•  Bündel und größere Einzelstücke dürfen nicht schwerer als ca. 

15 kg und nicht länger als 1,5 m sein.
•  Zu große oder zu schwere Bündel können nicht mitgenommen 

werden.
•  Bündel, die mit Kunststoffschnüren, Draht, Textilbändel etc. zu-

sammengebunden sind, können ebenfalls nicht mitgenommen 
werden.

•  Kleinere Äste oder Zweige, die wegen ihrer Struktur nicht zu 
bündeln sind, können in Papiersäcken bereitgestellt werden. 
Bitte keine Kunststoffsäcke oder Kartonagen verwenden!

•  Pro Sammlung und Grundstück können max. ca. 2 cbm bereit-
gelegt werden.

•  Die Grünabfälle müssen am Sammeltag ab 6:00 Uhr morgens 
am Straßenrand bereit liegen.

Nicht mitgenommen werden:
•  Nicht-holzige Grünabfälle wie z. B. Schilfgras, Stauden, Blu-

menschnitt usw.
• Rasenschnitt, Laub, Moos
• Heu, Stroh
• Gemüseabfälle, Biomüll.
Diese Gartenabfälle können im Abfallwirtschaftszentrum Hechin-
gen und bei verschiedenen privaten Firmen gegen eine Gebühr 
entsorgt werden. Rasenschnitt nimmt in kleineren Mengen (bis 
1 cbm) von April bis November auch das Wertstoffzentrum in 
Balingen und die Erddeponie in Balingen-Weilstetten.
Fragen beantwortet die Abfallberatung des Landkreises,
Tel. 07433 / 92-1371 oder 92-1381.

 
Lesekreis Binsdorf
Der Lesekreis Binsdorf trifft sich am Dienstag, 05. November 2019 
um 20.00 Uhr im Rathaus in Binsdorf. Wir besprechen den Roman 
"Der alte Mann und das Meer" von Ernest Hemingway. Interes-
sierte Leser und Leserinnen sind herzlich willkommen.

 
Hinweis Seniorenfeier
Die diesjährige Seniorenfeier finden am Donnerstag, 5. Dezember 
2019, ab 14:00 Uhr in der Kulturscheune H15 statt. Wir weisen 
heute schon auf diesen Termin hin und bitten unsere Seniorinnen 
und Senioren um Vormerkung.
Ortschaftsverwaltung

Sonderaktion für die Hauptuntersuchung von 
Zugmaschinen gemäß § 29 StVZO
Wie in den vergangenen Jahren üblich, hat der TÜV aufgrund der 
Vorschriften des § 29 StVZO vorgesehen, auch in diesem Jahr die 
technische Überprüfung von landwirtschaftlichen Zugmaschinen 
als Sammelprüfung durchzuführen. Gerne würde dieser den Ter-
min für alle in Frage kommenden Zugmaschinen in Erlaheim auf 
Samstag, den 09.11.2019 von 13:45 bis 14:30 Uhr am Rathaus 
in Erlaheim legen.
TÜV Süd Auto Service GmbH
Service Center Balingen

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Wochentags von 19.00 Uhr abends bis 8.00 Uhr des 
Folgetages, am Wochenende und an Feiertagen 8.00 - 8.00 Uhr:
Einheitliche Rufnummer: 116 117
- telefonische Voranmeldung erforderlich -

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Der zahnärztliche Notdienst ist an Wochenenden und Feierta- 
gen telefonisch zu erreichen unter: 0 18 05/91 16 90

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Der Kinderärztliche Bereitschaftsdienst ist außerhalb der 
Sprechzeiten zu erreichen unter 0180/1929342
Montag - Freitag ab 18 Uhr;
am Wochenende und an Feiertagen ganztägig.

Bereitschaft Diensthabender Augenarzt
0180/1929340

HNO-ärztlicher Notfalldienst an 
Wochenenden und Feiertagen
HNO-Notfallpraxis am Universitätsklinikum Tübingen: 
0180/6070711

Gynäkologischer Notdienst
Geburtshilfe im Zollernalb-Klinikum Balingen: 07433/9092-0

Apothekendienst
Unter www.stadt-geislingen.de finden Sie täglich die 
Apotheke mit aktuellem Notdienst.
Freitag, 25.10.2019
Hirschberg-Apotheke Balingen, Lisztstr. 97, Balingen, 
(07433) 53 44
Apotheke Rangendingen, Haigerlocher Str. 14, 
Rangendingen, (07471) 80 90
Samstag, 26.10.2019
Sonnen-Apotheke Bisingen, Hauptstr. 2, Bisingen,
(07476) 14 11
Eichenberg-Apotheke Hirrlingen, Marktstr. 5, Hirrlingen, 
(07478) 9 11 70
Sonntag, 27.10.2019
Löwen-Apotheke Hechingen, Bahnhofstr. 7, Hechingen, 
(07471) 9 84 08 00
Stadt-Apotheke Balingen, Friedrichstr. 27, Balingen,
(07433) 70 71
Montag, 28.10.2019
Bahnhof-Apotheke Balingen, Bahnhofstr. 21, Balingen, 
(07433) 2 14 18
Dienstag, 29.10.2019
Heidelberg-Apotheke Bisingen, Heidelbergstr. 22, Bisingen, 
(07476) 84 11
Mittwoch, 30.10.2019
Sonnen-Apotheke Hechingen, Weilheimer Str. 31, 
Hechingen, (07471) 9 75 75 62
Bären-Apotheke Frommern, Jahnstr. 14, Balingen,
(07433) 32 70
Donnerstag, 31.10.2019
Mozart-Apotheke Balingen, Mozartstr. 31, Balingen,
(07433) 1 55 53

Freitag, 01.11.2019
Stadt-Apotheke Hechingen, Obertorplatz 8, Hechingen, 
(07471) 1 55 62
Sonnen-Apotheke Geislingen, Vorstadtstr. 31, Geislingen, 
(07433) 80 57
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Die dunkle Jahreszeit beginnt - Wir machen sie hell und 
unterhaltend!
Freitag, 22. November
Zauber der Rauhnächte – Mystik, Märchen und Räuchern
Mit Märchenerzählerin Sigrid Maute und Kräuterfachfrau Re-
gina Nerz
Seit vielen Jahrhunderten wird die Zeit der Wintersonnwende als 
„Rauhnächte“ oder die „Heiligen Nächte“ bezeichnet.
Ein Abend mit Erzählungen zu den Rauhnächten, zu altem 
Brauchtum und Orakel, zum Räuchern in den Rauhnächten und 
Informationen zu den Räucherkräutern.
Ein Abend voll von Ahnungen, Weissagung und Vorhersagen. Wie 
war es früher? Welche Sitten, Rituale und Traditionen gab es? Es 
werden garantiert sehr spannende Stunden!
Beginn 19.00 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, Eintritt 12,- €
Samstag, 30. November
Ein „z’Liacht-Abend “ in der Scheune (früher auch Spinn- oder 
Lichtstube, „zu Licht gehen“, genannt)
In der Tradition des ehemals weit verbreitenden Brauchs, lange 
Winterabende gemeinsam mit geselligen Handarbeiten und Er-
zählen zu verbringen, steht unser adventlicher „z’Liacht-Abend“.
Zuerst wird gevespert, dann kann ein Strickzeug zur Hand ge-
nommen, Karten gespielt oder einfach miteinander „gschwätzt“ 
werden. Im Mittelpunkt des Abends steht ein Auftritt der Volks-
tanzgruppe Frommern mit ihrer „Schwäbischen Weihnacht“. Es 
werden alte Hirtenweisen, feierliche Choräle, Advents- und Weih-
nachtslieder gesungen oder erklingen auf historischen Instrumen-

ten wie Hirtenhorn, Dudelsack und Schalmei. Dieser „z’Liacht-
Abend“ ist eine stimmungsvolle, beschauliche Einstimmung auf 
die Advents- und Weihnachtszeit.
Beginn 20.0 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, Eintritt 8,- €
Für beide Veranstaltungen läuft der Kartenvorverkauf!
In Erlaheim im Laden „Helenes Herzstück, Tel. 07428-7439770, 
im Dorfladen Binsdorf, Tel. 07428-9186024 und bei der Stadtver-
waltung Geislingen, Tel. 07433-9684-0. Infos auch unter www.
kulturscheune-erlaheim.de

"Wendrsonn" ist ausverkauft!
Für das „Wendrsonn“-Konzert am Samstag, 26. Oktober in 
der Scheune gibt es keine Karten mehr an der Abendkasse, 
die Veranstaltung ist ausverkauft!

 

 
Pater Augusty Kollamkunnel O. Praem
Tel: 07433-21236
Die Sprechstunde ist immer freitags von 09:15 bis 10:00 Uhr in 
Geislingen im Pfarrhaus, oder nach Absprache. Beichtgelegen-
heiten ebenfalls nach Absprache.
Bitte melden Sie sich in einem unserer Pfarrbüros, wenn Sie eine 
Haussegnung oder Krankenkommunion wünschen. Gerne kom-
men wir zu Ihnen.
Diakon Reiner Dehner
Tel: 07433-2600195
Die Sprechstunde ist immer dienstags von 18:00 bis 18:45 Uhr in 
Geislingen im Pfarrhaus.
Pfarrbüro Geislingen
 Tel. 07433-21236,  Email: stulrich.geislingen@drs.de
mittwochs, donnerstags und freitags von 09:00 bis 11:00 Uhr
Donnerstagnachmittag von 14:30 bis 17:30 Uhr
Pfarramt Binsdorf
Tel. 07433-20462, E-Mail: stmarkus.binsdorf@drs.de
Dienstag 09:30 bis 11:00 Uhr und Freitag 09:00 bis 11:00 Uhr
Pfarramt Erlaheim
Tel. 07428-918810, Email: stsilvester.erlaheim@drs.de
Donnerstags von 09:30 bis 11:30 Uhr
Homepage für die Seelsorgeeinheit "Am Kleinen Heuberg"
und für das Familienzentrum St. Michael
Sie finden hier Gottesdienste und Termine übersichtlich und schnell.
se-am-kleinen-heuberg.drs.de oder www.kirche-geislingen.de
Induktives Hören
In Geislingen, St. Ulrichkirche und Binsdorf, St. Mar-
kuskirche können Sie die Gottesdienste über Induk-
tionsleitung hören. Bitte stellen Sie Ihr Hörgerät dazu 
auf T.
Lesungen am 30. Sonntag im Jahreskreis:
Sir 35, 15b-17.20-22a; 2 Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14
 Pastoralvisitation durch Dekan Anton Bock
Bei einer Pastoralvisitation wird in den Gemeinden und Seelsor-
geeinheiten darauf geschaut, wie die Kirchengemeinde pastoral 
und verwaltungstechnisch vorgeht. Dies bedeutet, dass darauf 
geachtet wird, was die Kirchengemeinde alles für Ihre Mitglie-
der tut. Ebenfalls wird ein Augenmerk auf die Zukunft gelegt. Mit 
dem diözesanen Entwicklungsprozess "Kirche am Ort – Kirche an 
vielen Orten gestalten" will die Diözese Rottenburg-Stuttgart die 
Herausforderungen annehmen und Kirche zukunftsfähig gestal-
ten. Am Ende dieses Prozesses wird ein Pastoralbericht der Pas-
toralvisitation angefertigt. Um diesen Bericht erstellen zu können, 
wurden zahlreiche Gespräche geführt, Experimente gemacht und 
Entscheidungen getroffen.

Erste Hilfe 
Feuerwehr 112 

Polizei 110
Krankentransport 19 222 

Gift-Notruf Freiburg 0761/19240 
im Internet: www.giftberatung.de

Polizeiposten Rosenfeld 07428/945130 
nach Dienstschluss Balingen 07433/2640 

Telefonseelsorge 0800/1110111 
 0800/1110222

Betreuungsverein SKM Zollern 07471/93 32 40 

Sprechzeiten der Stadtverwaltung Geislingen 
Telefon: 07433/96840 
Montag-Freitag 08:00 - 12:00 Uhr 
Montag-Dienstag 14:00 - 17:00 Uhr 
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr

sowie nach persönlicher Absprache.
Eine Terminvereinbarung wird empfohlen

Die nächsten Mülltermine 
 Geislingen Erlaheim / Binsdorf 
Rest-/Biomüll 29.10.2019 29.10.2019 
Blaue Tonne 19.11.2019 07.11.2019 
Gelber Sack 30.10.2019 30.10.2019 
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Zum Abschluss der Pastoralvisitation besucht Herr Dekan An-
ton Bock unsere Seelsorgeeinheit am Mittwoch, 30.10.2019 in 
Binsdorf. Beginnen werden wir um 19.00 Uhr mit einem Gottes-
dienst, danach findet im Markusheim in Binsdorf ein öffentliches 
Reflektionsgespräch mit Herrn Dekan Anton Bock, dem für den 
Prozess verantwortlichen Dekanatsreferenten Herrn Wicker und 
den Verantwortlichen vor Ort statt. Bei diesem gemeinsame Ge-
spräch, das wichtiger Bestandteil der Pastoralvisitation ist, wird 
der Prozess "Kirche am Ort - Kirche an vielen Orten gestalten" 
vorerst abgeschlossen.
Herzliche Einladung an alle Kirchengemeindemitglieder, insbe-
sondere an die Mitglieder der Kirchengemeinderäte!

Klausurtagung der Kirchengemeinderäte in Heiligkreuztal
Zum Abschluss des Prozesses "Kirche am Ort- Kirche an vielen 
Orten" trafen sich die Räte zur einer Klausurtagung, in der sie die 
letzten zwei Jahre Arbeit nochmals ins Auge fassten. Bestands-
aufnahmen waren gemacht worden, Entscheidungen getroffen, 
eine Gemeindebefragung durchgeführt worden. Viele Sitzungen 
waren für das Prozessteam, das aus jeweils zwei Mitgliedern jeder 
Kirchengemeinde sowie dem Pastoralteam bestand, notwendig 
gewesen. Der ganze Prozess wurde begleitet vom Dekanatsrefe-
renten Herrn Wicker und von Frau Graf, die dazu von Rottenburg 
beauftragt worden war.

Frau Graf hatte den Abschlussbericht vorgelegt, der dann auch 
noch ausgiebig besprochen, diskutiert und angepasst wurde. Ein 
arbeitsreicher Tag ging damit zu Ende, die Räte zeigten sich sehr 
zufrieden, da man in dieser Zeit doch sehr zusammengewachsen 
war. Das Ergebnis des Prozesses sahen die meisten durchaus 
kritisch, was im Abschlussbericht aber deutlich zum Ausdruck 
kommt.
Rückblick Schutzengelfest
Beim Schutzengelfest der Seelsorgeeinheit "Am Kleinen Heu-
berg" in der Geislinger St. Ulrich-Kirche war das Gotteshaus 
ganz in der Hand der Kleinen, denn den Gottesdienst mit Pater 
Augusty gestalteten musikalisch die Kinder der städtischen Kin-
dertagesstätten " aus Binsdorf, Erlaheim und des katholischen 
Kindergartens St. Michael mit. Der Gottesdienst endete mit dem 

Segen. Jedes Kind bekam 
zwei Geschenke überreicht, 
Gummibärchen und einen 
Schutzengel aus Uganda. 
"Der Schutzengel passt auf 
das Kind auf", so Pater Au-
gusty. Im Anschluss lud der 
Förderverein St. Ulrich zum 
Mittagessen sowie zu Kaffee 
und Kuchen ins Gemeindehaus ein.
Die Kirchengemeinde bedankt sich bei allen, die zum Gelingen 
des Gottesdienstes beigetragen haben, insbesondere bei allen 
Erzieherinnen, sowie beim Förderverein St. Ulrich für die anschie-
ßende Bewirtung.

 
Freitag 25. Oktober 2019 
20:00 Uhr Probe Kirchenchor 
20:00 Uhr KiamO
30. Sonntag im Jahreskreis - Weltmissionssonntag
Sonntag, 27. Oktober 2019
08:00 Uhr Eucharistiefeier 
- Missio-Kollekte
- Mit besonderem Gedenken an Edmund Boss, Johann Renner.
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Montag, 28. Oktober 2019 
17:00 Uhr Seniorentanz   
Dienstag, 29. Oktober 2019
19:00 Uhr Heilige Messe 
- Mit besonderem Gedenken an Cäcilia und Eryk Galaszek, Al-
fons Amann, Tamara Holz, Alfred Fürderer, Maria Scherer, Cäcilia 
Galaszek, Wilhelm Müller, Ivan Novakovic.
Mittwoch, 30. Oktober 2019 
14:30 Uhr Orgelunterricht
18:00 Uhr Ministunde 
19:00 Uhr in Binsdorf: Heilige Messe mit Dekan Anton Bock 
ALLERHEILIGEN - Freitag, 01. November 2019
09:00 Uhr Eucharistiefeier 
Es singt der Kirchenchor.
14:00 Uhr Totengedenken auf dem Friedhof 
Es singt der Kirchenchor.
- Bitte bringen Sie das Gotteslob zum Mitsingen und Mitbeten mit.
ALLERSEELEN - Samstag, 02. November 2019
18:30 Uhr Allerseelengottesdienst in Binsdorf für die ganze SE 
- Renovabiskollekte

Vorausschau
31. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 03. November 2019
09:15 Uhr Eucharistiefeier 
- Kollekte Silberner Sonntag
Dienstag, 05. November 2019
19:00 Uhr Heilige Messe

Hinweise für St. Ulrich
Allerheiligen
Besonders gedenken wir un-
serer verstorbenen Angehöri-
gen, Freunde und Bekannten 
an ALLERHEILIGEN, Freitag, 
01. November 2019, im Got-
tesdienst um 09.00 Uhr in der 
Kirche und in der Totengedenk-
feier um 14.00 Uhr auf dem 
Friedhof.
Die seit dem Allerheiligentag 
2018 Verstorbenen werden wir 
mit Namen nennen. Außerdem 
stellen wir für jeden Verstorbe-
nen eine brennende Kerze mit 
Namen auf. Diese Kerze dürfen 
die Angehörigen gerne nach dem Gottesdienst mit nach Hause 
nehmen.

Krippenspiel
Ab sofort werden wieder Kinder für das Krippen-
spiel gesucht. Die Anmeldezettel wurden den 
Kindern in der Schule bereits ausgeteilt. Bitte im 
Pfarrbüro abgeben. Vielen Dank.

 Seniorentanz
Herzliche Einladung zur nächsten Gruppenstunde 
am Montag, 28. Oktober 2019 um 17:00 Uhr im 
Kath. Gemeindehaus. Wer Freude und Interesse 
hat an Bewegung, Musik und Gemeinschaft ist bei 
uns richtig. Wir tanzen verschiedene Kreistänze zu 
unterschiedlicher Musik, auch paarweise oder als Kontra, Square 
oder im Block. Wir freuen uns über neue Mittänzerinnen und Mit-
tänzer! Nur Mut!

Ministranten
1. Dienst am Altar: immer wie eingeteilt oder einen Er-
satz suchen.
2. Gruppenstunde: immer mittwochs von 18-19 Uhr

offene Angebote des Familienzent-
rums St. Michael
Besuchen Sie uns -
Frühstück für alle am Mittwoch, 
30.10.2019 im Kindergarten
Nächster Generationenmittagstisch am 07.11.2019 im Ge-
meindehaus - wenn die Bibel zum Leben erwacht - Willkom-
men in der Kinderecke in St. Ulrich

Schutzengelgebet für Kinder:
entliehen: https://www.netmoms.de/gruppen/
detail/kindergebete-nachtgebete-taufspru-
che-2085/forum/schutzengelgebete-3
20242

Lieber Gott,
schick mir heut den Engel dein
immer soll er bei mir sein:
dass er mich tröstet und mit mir lacht
dass er sorgsam über mich wacht.
Ich freue mich auf diesen Tag
und alles, was heut kommen mag

 
Freitag, 25. Oktober 2019
19:00 - 19:30 Uhr Anmeldung der Firmbewerber aus Erlaheim 
im Pfarrhaus
30. Sonntag im Jahreskreis - Weltmissionssonntag
Sonntag, 27. Oktober 2019
10:30 Uhr Eucharistiefeier in der Kulturscheune
Kollekte für Missio-
- wir singen aus dem Familienliederbuch -
11:45 Uhr Tauffeier Hannes Eith, Geislingen, in der Kulturscheune
Mittwoch, 30. Oktober 2019
keine Heilige Messe in Erlaheim
Pastoralvisitation der Seelsorgeeinheit in Binsdorf
19:00 Uhr Binsdorf:  Eucharistiefeier mit Dekan Anton Bock
anschl. Zusammenkunft im Markusheim
Allerheiligen - Freitag, 01.11.2019
15:00 Uhr Totengedenken auf dem Friedhof
Bitte das Gotteslob mitbringen.
19:00 Uhr Eucharistiefeier in der Kulturscheune
Für alle seit dem Allerseelentag 2018 Verstorbenen werden Ker-
zen aufgestellt

Voranzeige
31. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 03. November 2019
08:00 Uhr Eucharistiefeier in der Kulturscheune
Kollekte: Silberner Sonntag - für die Kirchensanierung
Mittwoch, 06. November 2019
18:30 Uhr Rosenkranz im Pfarrhaus
19:00 Uhr Heilige Messe im Pfarrhaus
Donnerstag, 07. November 2019
17:30 Uhr Martinusfeier mit der Kindertagesstätte "Regenbogen 
Erlaheim" in der Kulturscheune

Hinweise für St. Silvester
Homepage 
Infos über Gottesdienste, Kirchen, Kapellen und Gruppen gibt es 
bei se-kleiner-heuberg.drs.de

Neue Emailadresse für das Pfarrbüro
Das Pfarrbüro hat eine neue Emailadresse: StSilvester.Erlaheim@
drs.de
 Pastoralvisitation in Binsdorf - Werktagsgottesdienst in Er-
laheim entfällt 
Wegen der Pastoralvisitation entfällt in Erlaheim am Mittwoch, 
30.10. 2019 die Abendmesse.
Bitte lesen Sie mehr unter den Hinweisen für die Seelsorgeeinheit.
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Firmung 2020
Die Anmeldung für die Firmbewerber aus Erla-
heim ist am Freitag, 25. Oktober 2019 von 19:00 
Uhr bis 19:30 Uhr im Pfarrhaus Erlaheim. Nä-
heres dazu lesen Sie bitte unter Hinweise für die 
Seelsorgeeinheit.

Ökumenischer Gottesdienst 
Voll besetzt war die Kulturscheune am vergangenen Sonntag, als 
Pfarrer Hruby und Diakon Dehner gemeinsam den ökumenischen 
Gottesdienst feierten. Das Thema Frieden durchzog den ganzen 
Gottesdienst. Pfarrer Hruby gestaltete die Predigt mit dem Lied 
"Verleih uns Frieden gnädiglich" von Martin Luther, das auch im 
Gotteslob zu finden ist und wies darauf hin, dass wahrer Frieden 
nur von Gott kommen könne. Allen gemeinsam ist die Sorge um 
den Frieden in der Welt, was in den Fürbitten für die Ängste und 
Nöte der Menschen hier und in den Kriegsgebieten der Erde zur 
Sprache kam. Zusammen sprachen wir die verbindenden Gebete 
Glaubensbekenntnis und Vater unser.

Wanderung Krippenspielkinder
Ein herzliches Vergelt’s Gott sagen wir Claudia und Sabine Zirkel 
für den tollen Nachmittag mit den Krippenspielkindern des letzten 
Jahres. Dankenswerterweise haben sie sich bereit erklärt, auch 
in diesem Jahr wieder ein Krippenspiel einzuüben. Alle Kinder, 
die mitmachen möchten, werden rechtzeitig informiert, wann die 
erste Probe stattfindet.

Cantamus

Ganz herzlich bedanken wir uns bei Frau Hildegard Gulde. Sie 
hat den Projektchor Silvesterchor und die Chorgruppe Cantamus, 
sowie den erweiterten Familienchor bei der Erstkommunion ins 
Leben gerufen, geleitet, dirigiert und begeistert. Über viele Jahre 
hinweg waren diese Chöre ein wichtiger Bestandteil in unserer 
Gemeinde und wir sind traurig, dass sie sich aus persönlichen 
Gründen entschlossen hat, aufzuhören. Wir danken auch allen 
Sängerinnen und Sängern, die in ihrer Freizeit geprobt und ge-
sungen haben, um unsere Gottesdienste mitzugestalten und zu 
bereichern.

Wahlausschuss
Der verschobene Termin ist am Montag, 27. Oktober 2019 um 
19:00 Uhr im Pfarrhaus.

Tauffeier
Am Sonntag, 27. Oktober 2019 wird Hannes Eith aus Geislingen 
getauft und in die Kirche aufgenommen. Wir wünschen dem Täuf-
ling und seiner Familie viel Glück und Gottes reichen Segen auf 
seinem Lebensweg.

Allerheiligen
Besonders gedenken wir unserer verstorbenen Angehörigen, 
Freunde und Bekannten an ALLERHEILIGEN, Freitag, 01. No-
vember 2019 in der Totengedenkfeier um 15.00 Uhr auf dem 
Friedhof und im Gottesdienst um 19.00 Uhr in der Kulturscheune.
Die seit dem Allerseelentag 2018 Verstorbenen werden wir mit 
Namen nennen. Außerdem stellen wir für jeden Verstorbenen 
eine brennende Kerze mit Namen auf. Diese Kerze dürfen die 
Angehörigen gerne nach dem Gottesdienst mit nach Hause 
nehmen.

Teilen schmeckt beiden - Woche gegen die Armut 2019
Die gefüllte Tüte kann an einem der folgenden Gottesdienste ab-
gegeben werden. Sie kommt dem Tafelladen Balingen zugute, 
der es Menschen mit kleinem Geldbeutel ermöglicht, für wenig 
Geld gute Lebensmittel zu kaufen. Herzlichen Dank im Voraus für 
Ihre Unterstützung.

Missio 2019
Wie in jedem Jahr bitte ich die Mitglieder von Missio, um den 
Jahresbeitrag in Höhe von 10,-- €uro. Sie können den Beitrag 
für 2019 in einem Umschlag, versehen mit Ihrem Namen, in der 
Sakristei abgeben oder bei mir zuhause in den Briefkasten werfen. 
Herzlichen Dank!

Silvestersekt
Es gibt wieder Silvestersekt. Er kann im "Helene`s Herzstück" 
erworben werden.

 

Donnerstag, 24. Oktober 2019
18:15 Uhr Rosenkranz mit Aussetzung des Allerheiligsten
19:00 Uhr Heilige Messe
Mit besonderem Gedenken an: Paula Stehle
Sonntag, 27. Oktober 2019 - Weltmissionssonntag
09:15 Uhr Eucharistiefeier mit Verabschiedung von Frau Brittner 
und Einführung von Frau Kobelew
- wir singen aus dem Familienliederbuch
Mittwoch, 30. Oktober 2019 Pastoralvisitation der Seelsor-
geeinheit 19:00 Uhr Binsdorf Heilige Messe mit Dekan Anton 
Bock, anschl. Zusammenkunft im Markusheim
Allerheiligen - Freitag, 01. November 2019
10:30 Uhr Eucharistiefeier
14:00 Uhr Totengedenken auf dem Friedhof
Bitte Gotteslob mitbringen.
Allerseelen -Kollekte für die Priesterausbildung in Osteuropa-
Samstag, 02. November 2019 
18:30 Uhr Allerseelengottesdienst für die gesamte SE
Donnerstag, 07. November 2019
19:00 Uhr Heilige Messe

Hinweise für St. Markus:
Pfarramt Binsdorf:
Pfarramt St. Markus Binsdorf, Schloßstraße 9, 72351 Geislingen
Tel.: 07433-20462, E-Mail: StMarkus. Binsdorf@drs.de
Öffnungszeiten:
Freitag 09:00 bis 11:00 Uhr und Dienstag 09:30 bis 11:00 Uhr und 
nach Vereinbarung.

Aktuell:
Allerheiligen
Besonders gedenken wir unserer verstorbenen Angehörigen, 
Freunde und Bekannten an ALLERHEILIGEN, Freitag, 01. No-
vember 2019 , im Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Kirche und in 
der Totengedenkfeier um 14.00 Uhr auf dem Friedhof.
Die seit dem Allerheiligentag 2018 Verstorbenen werden wir mit 
Namen nennen. Außerdem stellen wir in unserer Kirche im Altar-
raum für jeden Toten eine brennende Kerze mit Namen auf. Diese 
Kerze dürfen die Angehörigen gerne nach dem Gottesdienst 
mit nach Hause nehmen.

Missio 2019
Wie in jedem Jahr bitte ich die Mitglieder von Missio um den 
Jahresbeitrag in Höhe von 10,-- Euro. Sie können den Beitrag für 
2018 in einem Umschlag, versehen mit Ihrem Namen, beim Mar-
kusheim in den Briefkasten werfen oder in der Sakristei abgeben. 
Herzlichen Dank!
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Freitag, 25. Oktober 2019
17:00 Uhr Heilige Messe
30. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 26. Oktober 2019
18.30 Uhr Vorabendmesse in Bickelsberg
Mittwoch, 30. Oktober 2019 Pastoralvisitation der Seelsor-
geeinheit
19:00 Uhr Binsdorf Heilige Messe mit Dekan Anton Bock, anschl. 
Zusammenkunft im Markusheim
Allerheiligen - Donnerstag, 31. Oktober 2019
19:00 Uhr Vorabendmesse zu Allerheiligen mit dem ökum. Kir-
chenchor
Allerseelen -Kollekte für die Priesterausbildung in Osteuropa- 
Samstag, 02. November 2019
18:30 Uhr Binsdorf Allerseelengottesdienst für die gesamte SE
Sonntag, 03. November 2019
10:30 Uhr Eucharistiefeier
Mit besonderem Gedenken an:Letzgus Georg
Freitag, 08. November 2019
10.45 Uhr Heilige Messe im Pflegewohnhaus

 
Pfarrer Johannes Hruby, Ostdorf, Dorfstr. 8, Tel. (0 74 33) 2 12 72
Internet: www. Kirchengemeinde-Ostdorf-Geislingen.de, Mail: 
Pfarramt. Ostdorf-Geislingen@elkw.de.

Öffnungszeiten Sekretariat:
montags, dienstags und freitags von 09.30-11.30 Uhr.

Wochenspruch: „Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf du 
mir, so ist mir geholfen.“ (Jer. 17, 14)

Freitag, 25. Oktober
19.30 Uhr keine Posaunenchorprobe im Gemeindehaus Ostdorf
dafür Einladung nach Tieringen, s.u.
Sonntag, 27. Oktober
08:45 Uhr Männergottesdienst mit Pfarrer Johannes Hruby und 
einem Männerteam. An der Orgel: Conny Frick. (Das Opfer ist für 
die Bibelgesellschaft in Württemberg bestimmt, speziell für die 
Arbeit der Bibelkommission in Kuba und das „bibliorama- Bibel-
museum" in Stuttgart.)
Dienstag, 29. Oktober
18.00 Uhr Gebetstreff im Gemeindezentrum Geislingen
19.00 Uhr Bibelgesprächskreis im Gemeindezentrum Geislingen
19.45 Uhr Offener Bibelgesprächskreis (Bibel teilen) im Gemein-
dehaus Ostdorf
Mittwoch, 30. Oktober
18.00 Uhr Jungbläsergruppe im Gemeindehaus Ostdorf
19.15 Uhr Gebetstreff im Gemeindehaus Ostdorf
20.00 Uhr Posaunenchorprobe im Gemeindehaus in Ostdorf

Posaunenchor
Die Probe vom Freitag, 25. Oktober wird verlegt auf Mittwoch, 30. 
Oktober, um 20 Uhr im Gemeindehaus in Ostdorf. Am Freitag 25. 
Oktober, 19.30 Uhr ist der Auftakt zur Herbstbläserfreizeit im Haus 
Bittenhalde in Tieringen. Herzliche Einladung dazu!

Vorankündigung Frauenfrühstück
Beim nächsten Frauenfrühstück am Samstag, 9. November, um 
9.00 Uhr im Ostdorfer Gemeindehaus spricht Ilse Maier aus Lich-
tenstein zu dem Thema: „Zu Besuch in Marthas Küche – eine 
unvergessliche Lehrstunde“. Die Referentin will beim Frauen-
frühstück einer Frau über die Schulter schauen, die eigentlich 
schon alles wusste, aber festgestellt hat, dass sie im Leben nicht 
ausgelernt hat. Anmeldungen bis 6. November bei Heidrun Fuchs 
(0 74 33/77 60) oder Margret Fritz (0 74 33/1 64 33).

Hinweis Kirchenwahl
Für die Kirchengemeinderatswahl am 1. Dezember können Wahl-
vorschläge bis zum 25. Oktober, 18.00 Uhr, beim Pfarramt schrift-
lich eingereicht werden. Die Wählerliste liegt noch bis 25. Oktober 
2019 im Pfarrbüro zur Einsicht aus. Bis zum 25. Oktober 2019 um 
18.00 Uhr kann beim Vorsitzenden des Kirchengemeinderates 
Einspruch eingelegt werden.

 
 

Einsatzabteilung
Am Freitag, den 25.10.2019, um 19:00 Uhr findet unser nächster 
Übungsdienst statt.
Thema: Brandbekämpfung
Abt. Kdt. René Dulz

 
Jahrgang 1938 Geislingen und Erlaheim
Wir treffen uns am Mittwoch, den 30. Oktober um 14.30 Uhr bei 
Sebis Pizza (Schützen).

Jahrgang 1956/57
Nun ist es so weit...:
Halbtagestour am Samstag, 26. Oktober 2019, mit dem Zug 
nach Tübingen-Unterjesingen. Wir treffen uns um 13:15 Uhr auf 
dem Schlossplatz in Geislingen und bilden Fahrgemeinschaften 
zum Bahnhof Balingen; Zugabfahrt mit Gemeinschaftsticket ab 
dort ist um 13:52 Uhr, Ziel: Besenwirtschaft "Am Enzbach" in 
Unterjesingen.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme. Kontaktmöglichkeit 
für evtl. Fragen unter Tel. 07433 / 20420, Whats-App 0151 - 
41246760 oder per Mail unter werner.roenisch@web.de - herz-
liche Einladung!
Der Ausschuss

Jahrgang 1967/68
Einladung an alle zu einer Weinprobe bei Lehner in Rosenfeld. 
Terminlich treffen wir uns am 22.11. um 15.40 Uhr beim Schloss-
parkplatz.
Und, wie es so halt im Leben ist, kostet das Ganze noch ein 
bisschen was: 20 Euro. Zahlbar bitte bis Ende Oktober. Eure 
Überweisung ist eure Anmeldung. Falls ihr zu denen gehört, die 
Freitag nachmittags arbeiten müssen: Gemeinsamer Abschluss 
um 20 Uhr im Hillare!!
DE98 6535 1260 0025 1328 29 - SOLADES1BAL
Wir freuen uns auf euch!
Christine Gulde

Jahrgang 1972/73
So langsam wird es wieder mal Zeit für ein Treffen. Daher wandern 
wir gegen spät nachmittags wieder nach Erlaheim zum Lucia-
Lichterfest.
Termin ist Samstag, 14.12.2019.
Bitte den Termin vormerken, Genaueres gebe ich noch bekannt.
Grüße Angélique

Jahrgang 1991/1992
Bitte folgenden Termin vormerken: Am 16.11.2019 findet unsere 
diesjährige Winterwanderung statt. Die Vorstandschaft hat ein 
paar Dinge vorbereitet und hofft auf viele Teilnehmer. Die genaue 
Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.



Amtsblatt der Stadt Geislingen  Freitag, 25. Oktober 2019, Nummer 4326

 

 

 
Nächste Blutspende ist am 27. Januar 2020 in Geislingen

Nächste Altkleidersammlung in Geislingen, Binsdorf und 
Erlaheim ist am 28. März 2020 

+++ ÜBUNGSINFO +++
- BW TEX 2019 - wir waren dabei -
Auch wir waren an Deutschlands größ-
ter Anti -Terror-Übung mit der Formati-
on Technik und Sicherheit und unserem 
ehrenamtlichen Rettungswagen am 
vergangenen Wochenende in Stetten 
am kalten Markt beteiligt.
Für viele Helfer eine tolle Aktion, solch 
eine Übung hautnah zu erleben und das 
Zusammenspiel zwischen den einzel-
nen Einheiten von Bundeswehr, Polizei, 
Feuerwehr und den Hilfsorganisationen 
live zu verfolgen.
www.drkgeislingen.de

 
Abteilung Bereitschaft:
Fr., 25.11., 18.30 Uhr, DA: Übung Feuerwehr Geislingen
Fr., 08.11., 20.00 Uhr, DA: Übung macht den Meister

Abteilung Ausbildung: Rotkreuz Kurs
(für den PKW- und LKW-Führerschein)
02.11, 30.11.2019 jeweils von 08.30 Uhr bis 16.15 Uhr
Ausbildungsort:
DRK Funktionsgebäude, Schlossplatz 8, 72351 Geislingen
Anmeldung für Rotkreuz Kurse unter Servicehotline:
Telefon: 07433/ 909999 (kostenfrei)
Mo.- Fr. 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr

 
Aktuelle Termine sind auch jederzeit im Internet unter
www.drkgeislingen.de/ Termine JRK

Alle Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche, die Interesse haben, 
können jederzeit zu unseren Dienstabenden hinzukommen.

Gruppe Mini (17.30 Uhr - 18.30 Uhr)
Fr, 25.10. Gruppenstunde

Gruppe Maxi (18.45 Uhr - 19.45 Uhr) 
Fr, 25.10. Gruppenstunde
Bitte zu allen Dienstabenden vollzählig erscheinen.
Die Bereitschafts- und Jugendleitung

 
Leben und Wohnen im Alter - herzliche Einladung!
Wir weisen an dieser Stelle nochmals auf unsere kostenlose In-
formationsveranstaltung mit Frau Ulla Reyle, Gerontologin aus 
Tübingen, am kommenden Dienstag, 29.10.2019, hin. Beginn ist 
um 19:00 Uhr im Bürgersaal Harmonie.
Wir freuen uns auf zahlreiches Interesse!

 
Probe
Wer SINGT, fördert alle Sinne!
#chorZeit#
Am Donnerstag, 24. Oktober wollen wir nach kurzem Singen noch 
ein wenig Kirbe feiern. Bei traditionellem Kirbe-Kuchen lassen wir 
die Probe ausklingen. Herzliche Einladung an alle Sängerinnen 
und Sänger! Der nächste reguläre Probetermin ist dann am Don-
nerstag, 31. Oktober, 20.00 Uhr!

100 Jahre MGV Täbingen
Am Samstag, 9. November um 19.30 Uhr begeht der MGV Täbin-
gen seinen 100. Geburtstag mit einem Jubiläumsliederabend, in 
der dortigen Festhalle! Wir sind als Gäste eingeladen und dürfen 
musikalisch dazu beitragen und gratulieren. Bitte Termin vormer-
ken!

Danke
Der Gesangverein Eintracht möchte sich bei den vielen Besuchern 
unseres Konzertes am vergangenen Samstag, in der vollbesetz-
ten Schlossparkhalle, recht herzlich bedanken! Wir konnten einen 
wunderschönen Konzertabend erleben, der durch Ihren Besuch 
mit zu einem Höhepunkt in unserem Vereinsjahr wurde. Ebenso 
bedanken wir uns bei unseren Dirigentinnen Carola Rösch und 
Cordula Bieber für die gute und intensive Vorbereitung auf das 
Konzert. Auch bei unseren Gästen aus Rast-Bichtlingen ,bei Herrn 
Peter Merz für die Begleitung am Klavier, der Tanzschule Dinius 
Dance und beim Zauberer René Magique sowie allen anderen Mit-
wirkenden und Helfern auf, vor und hinter der Bühne, die dieses 
Konzert zu so einem tollen Erfolg werden ließen.

 
Probe
Liebe Mädels und Jungs,
heute vorneweg ein ganz dickes Lob an euch!!!
Schön, dass ihr in den vergangenen Wochen immer vollzählig in 
den Proben wart und mitgezogen habt - und wie wir beim Konzert 
letzten Samstag sehen konnten, hat es sich wieder gelohnt. Ich 
fand`s toll, wie ihr euch auch in den gemischten Chor integriert 
und da mitgesungen habt - es hat einfach nur Spaß gemacht!!!
Jutta

Probe
Diesen Donnerstag, 24. Oktober proben wir nun wieder wie ge-
wohnt von 19.00-20.00 Uhr. Nächsten Donnerstag, 31. Oktober 
sind ja eigentlich Herbstferien, aber wie besprochen könnten wir 
dort gerne chillen und Kirbe feiern. Nähere Infos hierzu dann in 
der Probe!
Also los - Kommt wieder ALLE zum Singen und zur **ChorTime**!!!
Frau Bieber und ich freuen uns auf euch.
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Probe
Das Singen fängt bei den Jüngsten an
Wer singt setzt alles im Körper in Bewegung, wer singt fördert 
alle Sinne. Deshalb singen wir auch nicht nur im Sitzen, sondern 
verbinden unsere Lieder mit dem ganzen Körper, stehen auf, 
klatschen dazu, laufen im Rhythmus, drehen uns um uns selbst, 
hüpfen, schleichen oder überlegen, was für die jeweilige Strophe 
am besten passt. Über diese sinnliche und sinnvolle Erfahrung 
lernen Kinder sich wahrzunehmen. Singen hilft Kindern, sich die 
Welt zu erschließen. Oft steht das Singen für Kinder gar nicht im 
Mittelpunkt, aber sie werden von einem Lied berührt und bewegt. 
Singen ist für Kinder ein ganzheitlicher Vorgang. Ob sie schon 
mitsingen oder „nur“ mitmachen, ist von Kind zu Kind verschie-
den und nicht wichtig. Manche singen erst mit, wen sie ein Lied 
perfekt können, andere ab dem ersten Ton, obwohl sie das Lied 
noch nicht kennen. Die Spielneuronen ermöglichen ihnen, schnell 
zu imitieren. Beides ist gut und von der Persönlichkeit des Kindes 
abhängig. Wann singt Ihr Kind, mit?????

Liedergarten
Liebe Liedergarten Kinder,
diesen Donnerstag, 24. Oktober und nächsten Donnerstag, 31. 
Oktober proben wir wie gewohnt von 16.30-17.15 Uhr. Kommt 
ALLE wieder in die Probe und dann singen wir:
"Wer sammelt Nüsse Tag für Tag und gräbt sie wieder ein? Das 
kann ja nur das Eichhörnchen sein.

Singing Birds
"Gemeinsam sind wir STARK!!!"
Liebe Singing Birds Kinder,
ein ganz, ganz dickes Lob an Euch - ihr habt euren Auftritt am 
vergangenen Samstag beim Konzert einfach nur TOLL gemacht 
- schön, mit was für einem Eifer ihr beim Singen dabei wart! UND 
- ein HERZLICHES Dankeschön an die Eltern, das Ihr die Kids 
so "fesch" eingekleidet habt!!! - "So macht SINGEN einfach nur 
Spaß!!!"

Probe
Diesen Donnerstag, 24. Oktober und, trotz Herbstferien,  auch 
nächsten Donnerstag, 31. Oktober proben wir wieder zu der ge-
wohnten Zeit von 17.30-18.15 Uhr. Kommt wieder alle und mit 
frischem Schwung und dann lassen wir uns überraschen, was 
Carola vorbereitet hat.
Wir freuen uns auf EUCH!!!

 
Weltgebetstag des Kolpingwerkes
Diesen Sonntag, 27. Oktober 2019, ist wie schon angekündigt 
der Weltgebetstag von "Kolping International", den wir mit un-
serem Bezirksverband zum Start des Jubiläumsjahres "50 Jahre 
professionelle Entwicklungszusammenarbeit" in Trillfingen feiern. 
Dort beginnt die Gebetsstunde in der St. Wendelinskapelle um 
17:00 Uhr, die von Pater Albert Schrenk von den Weißen Vätern 
zelebriert wird. Im Anschluss wird von den Trillfinger Freunden im 
Pfarrheim St. Wendelin ein Vesper angeboten.
Wir treffen uns zur gemeinsamen Abfahrt um 16:30 Uhr bei der 
Geislinger Kirche. Alle Mitglieder mit ihren Angehörigen sind herz-
lich eingeladen!
Volker Amann, Vorsitzender

JE II 
Am kommenden Dienstag, den 29.10., wird unser Vorsitzender 
Volker als Referent und Diskussionspartner zu uns kommen. Das 
Thema lautet: "Trumps Amerika oder warum ist in den USA einiges 
anders als bei uns?" Wir treffen uns um 20:15 Uhr im Kolpingraum.
Die GL

 Bardienst
Den Bardienst am Freitag übernehmen Jörg und Conny Burger. 
Der Bardienst nächste Woche wird bereits am Donnerstag, 
31.10.2019 stattfinden. Diesen übernehmen Reinhard Fuchs und 
Mario Zimmermann.
Sie alle freuen sich über viele Gäste.

 
Großes Orchester
Am kommenden Freitag, den 25.10.2019 findet im Probelokal 
eine Besprechung bezüglich des Kreismusikfestes 2022 statt. EV 
Dietmar wird dazu die Rahmenbedingungen und Voraussetzun-
gen nennen. Wir bitten um vollzählige Teilnahme.

Herbstfest
Kommendes Wochenende findet wieder unser diesjähriges 
Herbstfest in der TSV-Halle statt. Wir möchten alle Bürger der 
Gesamtstadt Geislingen recht herzlich dazu einladen.
Einlass am Samstag ist um 18:00 Uhr.
Zu Beginn des Festes findet dann der Fassanstich statt, wel-
cher von Thorsten Acker durchgeführt wird. Da es sich um Tortes 
ersten Fassanstich handelt, wünschen wir ihm gute Nerven und 
eine ruhige Hand. Viel Erfolg bei der schwierigsten Aufgabe des 
Abends.
Auch für uns Musiker gibt es einiges zu tun. Bitte die Einteilungs-
pläne beachten und auch einhalten.
Der Aufbau findet am Samstag ab 08:00 Uhr statt.
Der Abbau erfolgt am Sonntag Abend ab 17:30 Uhr an dem alle 
Aktiven teilnehmen sollten.

Jugendkapelle
Die nächste Probe findet am Freitag, den 25.10.2019 um 18:45 
Uhr im Probelokal statt.

Bauernkapelle
Am kommenden Sonntag, den 27.10.2019 spielen wir zum Aus-
klang des Herbstfestes von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr. Der Treff-
punkt zum Verladen der Anlage wird noch bekannt gegeben.
Der Schriftführer

 
Ringtreffen 2020
Liebe Pelzrutscher, Spandale und Schopflaweible,
das Ringtreffen 2020 steht vor der Tür und wir benötigen noch 
dringend Helfer am Sonntag für die Bewirtung! Bitte meldet euch 
bei Ute Harsch unter 0151/42850898. Gebt euch einen Ruck, helft 
uns und meldet euch, damit es ein großartiges Ringtreffen wird!!

Herbstringversammlung
Die diesjährige Herbstringversammlung findet am 08.11.2019 in 
Bisingen statt. Wir fahren wieder zusammen mit unseren Narren-
freunden aus Binsdorf und Erlaheim mit dem Bus. Abfahrt ist um 
19:10 Uhr am Waaghäusle. Über viele Teilnehmer aus unseren 
Reihen würden wir uns freuen!

11.11.2019
Am 11.11.2019 laden wir ab 19:00 Uhr zu einem gemütlichen 
Beisammensein ins Narrenstüble ein. Über zahlreiche Besucher, 
auch Nichtmitglieder, würden wir uns freuen!

Gruselparty des Narrenfreundschaftsring Zollern-Alb
Wenn du dich mal richtig gruseln möchtest und mindestens sechs 
Jahre alt bist, dann komm zur ersten Gruselparty des Narren-
freundschaftsring Zollern-Alb ins Narrenstüble nach Geislingen.
Wann: 25.10.2019
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Zeit: 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Wie: gruselig verkleidet
Für Essen und Trinken sollte ein kleines Taschengeld mitgebracht 
werden. Das Jugendorganisationsteam des Narrenfreundschafts-
ring Zollern-Alb freut sich auf euer kommen!

Zunftratssitzung
Die nächste Zunftratssitzung zum Thema Ringtreffen findet am 
28.10.2019 um 19:00 Uhr im Narrenstüble statt.
Zunftschreiber, Simon Schlaich

 Hallo ihr Lieben,
der Mitgliedsbeitrag wird wie gewohnt am 01.11.2019 per Last-
schriftverfahren von eurem Konto eingezogen.
Närrische Grüße
Die Vorstandschaft

 Vereinsmeisterschaft 2020
An alle aktiven Schützinnen und Schützen, da keine Bezirksmeis-
terschaften mehr stattfinden und die Kreismeisterschaft 2020 
nicht wie gewohnt schon im Herbst 2019, sondern erst nach der 
Fasnet 2020 ausgeschossen wird, werden die Disziplinen zur Ver-
einsmeisterschaft 2020 in der Zeit von Mittwoch 23. - 30. Oktober 
geschossen.
Nachfolgend die geplanten Schießtage:
Mittwoch - Sportpistole/Luftpistole/Luftgewehr/KK-Gewehr
Donnerstag – VL-Pistole/-Revolver/- Steinschloß/- Gewehr
Freitag – Ordonannzpistole / Ordonannzgewehr
Samstag – Gk-Pistole / SLG
Sollte bis dahin der Umbau des Luftpistolen- bzw. Luftgewehr-
standes noch nicht abgeschlossen sein, werden die jeweiligen 
Ergebnisse des dritten Rundenwettkampfes als Vereinsmeister-
schaft gewertet. Die Listen zur Teilnahme an der Vereinsmeister-
schaft 2020 und Kreismeisterschaft 2020 hängen am Schwarzen 
Brett aus. Eine Anmeldung zur Kreismeisterschaft setzt die Teil-
nahme an der Vereinsmeisterschaft voraus. Anmeldungen sind 
auch direkt bei den Spartenleiter möglich und sollten bis Sonntag 
20. Oktober erfolgt sein.
Gut Schuss wünschen die Spartenleiter Markus Bühler und Dieter 
Schanz

Königsschießen 2019
Unser traditionelles Königsschießen findet am 02.11.2019 ab 14 
Uhr im Schützenhaus statt. Hierzu sind alle Mitglieder (aktive und 
passive) recht herzlich eingeladen.

Kameradschaftsabend 2019
Unser diesjähriger Kameradschaftsabend findet am Freitag, den 
15.11.2019, ab 20 Uhr im Schützenhaus statt. Hier werden wieder 
die sportlichen Ehrungen unserer aktiven Schützen vorgenom-
men. Alle Mitglieder sowie Freunde und Gönner des Vereins sind 
hierzu recht herzlich eingeladen.
Der Schriftführer

 
Apfelsaftfest
Wir haben dieses Jahr leider keine Äpfel und können deshalb un-
ser Apfelsaftfest nicht in gewohnter Weise durchführen. Doch wir 
wollen für Wildbienen einen Sandkasten anlegen, der als Nisthilfe 
dient und dafür brauchen wir, liebe Kinder, eure Unterstützung.
Außerdem könnt ihr wieder einen gruseligen Kürbis schnitzen. 

Zwischendurch gibt es noch eine klei-
ne Stärkung. Für Getränke ist eben-
falls gesorgt. Zu dieser Aktion treffen 
wir uns am Samstag, 26.Oktober um 
14 Uhr am Herrgottshäusle. Wer noch 
Fragen hat, kann sich an Fam. Klaiber 
wenden. Tel. 07433-274661. Wir freuen 
uns auch über jede helfende Hand von 
euren Eltern, Oma und Opa...

 
Zeitumstellung - Neue Trainingszeit
Wie jedes Jahr ändern wir mit der Zeitumstellung auch unseren 
Treffpunkt. Wir treffen uns ab Freitag, 8. November wieder jeweils 
freitags um 16.00 Uhr am Lidl-Parkplatz.

 
Aus Gästehaus Kanisfluh wird Hotel Silvretta
Leider steht uns das Gästehaus Kanisfluh nach vielen Jahren 
nicht mehr zur Verfügung. Deshalb starten wir in dieser Ski-
saison ins schöne Montafon. Vom 17.01. - 19.01.2020 fahren 
wir nach Gargellen und beziehen das Quartier im Hotel Silvretta. 
Die Unterbringung erfolgt in neu renovierten Doppel- oder Fa-
milienzimmern mit Dusche / WC und Balkon (Info unter www.
silvretta-gargellen.com).
Das Angebot beinhaltet Halbpension (Frühstücksbuffet, Salatbuf-
fet, 3-gängiges Abendmenü), finnische Sauna, Wlan, kostenlose 
Parkplätze.
Zum Skifahren bieten sich die Skigebiete Gargellen mit 38 Pis-
tenkilometern, Golm mit 44 Pistenkilometern oder Silvretta mit 
über 140 bestens präparierten Pistenkilometern an. Somit ist der 
Skispaß auf jeden Fall garantiert.
Für die Nachwuchs-Rennfahrer werden wir bei Bedarf auch wie-
der einen Skikurs (ab 5 Teilnehmer) organisieren.
Die An- und Abreise erfolgt individuell.
Die Kosten für dieses Wochenende (ohne Skipass) betragen:
Erwachsene 160 €, Jugendliche 13 – 16,9 Jahre 110 €
Kinder 6 – 12 Jahre 90 €, Kinder 0 – 5 Jahre 60 €
Nichtmitglieder jeweils plus 5 €
Skikurs 1-tägig Kinder bis 15 Jahre 25 €
Eure Anmeldungen nehmen ab sofort Egon Amann (Tel. 278844) 
und Jürgen Stehle (Tel. 07428/917877) gerne entgegen. Da wir 
verbindlich reservieren müssen, ist der späteste Anmeldeter-
min der 27.10.2019.
Die Bankverbindung lautet: Skikameradschaft Geislingen e. V. 
IBAN DE62653624990070763011 Verwendungszweck Silvretta 
+ Name

 
Arbeitsdienst 25./26.Oktober
Am Wochenende sollten diverse Arbeiten erledigt werden. Der 
Arbeitsdienst beginnt am Freitag ab 15.00 Uhr und am Samstag 
ab 10.00 Uhr. Um zahlreiche Teilnahme wird gebeten.

Helferfest
Unser Helferfest findet am 11. Januar 2020 statt. Bitte schon mal 
vormerken. Näheres wird noch bekannt gegeben.
Claudia Renz
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Sportheimbewirtung - Bayrischer Abend
Am Freitag, 25.10.19, findet der traditionelle Bayrische Abend 
im Sportheim statt. Wir laden herzlich ein zu Hax"n, Hähnchen, 
Weißwürst, Radi und "Moß" .
Also auf in die Tracht und ab ins Sportheim zu einem gemütlichen 
Abend.
Am Samstag, 26.10. und Sonntag, 27.10.2019 übernimmt das 
Team Frauenfußball die Bewirtung. Unter anderem werden auch 
an diesen beiden Tagen noch Weißwürste angeboten.

Vorschau:
Schlachtplatte am Samstag, 2. 11. und Sonntag, 3.11.2019. Team 
Amann, Brobeil, Zirkel. Eine Liste zur Anmeldung hängt im Sport-
heim aus.
Wir freuen uns auf viele Gäste.
Gisela Amann, Schriftführerin

 

 
TSV Geislingen - SGM Tuningen/Dauchingen: 3:0
Unser Wochenende zusammengefasst: Punkte, Punkte, Punkte! 
Unsere D-Jugend hat am Samstagmorgen in Schwenningen in 
einer beispiellosen Schlammschlacht den Auswärtssieg einge-
fahren und wir, die alte Sparte des Geislinger Frauenfußballs, ha-
ben am Sonntagmorgen gegen die SGM Tuningen/Dauchingen 
die drei Punkte nicht hergegeben. Nach einer Negativserie von 
zwei verlorenen Spielen in Folge waren wir Feuer und Flamme, 
den ausbleibenden Punkten den Kampf anzusagen. Mit Erfolg: 
Am Ende überzeugten wir durch einen 3:0 Heimsieg bei wunder-
schönem Herbstwetter auf dem eigenen Kunstrasen. In der elften 
Minute des Matches legte unsere Stürmerin Emma Urban das 
erste Tor vor. Bis zur Halbzeit vergaben wir Chance um Chance, 
waren jedoch klar die dominierende Mannschaft der Partie. In 
der zweiten Hälfte belohnten wir uns dann endlich für die Mühen: 
Dank eines Bilderbuchpasses von Emma erhöhte unsere Mittel-
feldspielerin Lea Irion auf das verdiente 2:0. Eine Viertelstunde 
vor Schluss packte Stürmerin Mirjam Mährle dann den Deckel 
obendrauf und schob den Ball platziert am Torwart vorbei, wo-
durch es zum 3:0 Endstand kam.
Gestärkt durch diese beispielhafte Mannschaftsleistung reisen 
wir am Samstagnachmittag nach Spaichingen, Anstoß 17 Uhr. 
Unsere Jugend tritt am Donnerstagabend um 18:30 Uhr gegen 
den Ligakonkurrenten Leidringen auf heimischem Rasen in Hei-
ligenzimmern an.

 
Ergebnisse und Vorschau
Letzte Spiele
Samstag, 19.10.2019 
E-Jgd. 4+1 G. (gJE4+1/1): HSG Hoss-Meß - HK Ostd/Geisl | 6:0 
E-Jgd. 6+1 (gJE6+1): HK Ostd/Geisl - HSG Neckartal 2 | 4:0 
D-Jgd. gem. 2 (gJD-BK): HK Ostd/Geisl 2 - HSG Rottweil 2 | 17:38
Sonntag, 20.10.2019 
F-Jgd. (gJF-3): TG Schömberg - HK Ostd/Geisl | 6:0 
E-Jgd. weibl. 4+1 O. 2 (wJE4+1/2): TV Spaichingen 2 - HK Ostd/
Geisl 2 |6 :0 
E-Jgd. weibl. 4+1 O. (wJE4+1/1): HSG Baar - HK Ostd/Geisl | 0:6 
D-Jgd. gem. (gJD-BL): HK Ostd/Geisl - HSG Rottweil | 34:28 

C-Jgd. männl. (mJC-BL): HSG Albstadt - HK Ostd/Geisl | 34:22 
B-Jgd. weibl. (wJB-BK): HK Ostd/Geisl - HSG Rottweil | 17:14 
A-Jgd. männl. 2 (mJA-BK): HK Ostd/Geisl 2 - HSG Rottweil | 20:48 
Frauen (F-BL): HK Ostd/Geisl - HSG Rottweil | 21:24 
Männer (M-BL): HK Ostd/Geisl - HSG Rottweil 2 | 27:27

Spielberichte
E-Jugend weiblich 4+1 Ostdorf (4+1 Staffel 1)
HSG Baar - HK Ostd/Geisl | 0:2 
Am Sonntag spielten unsere Mädels in Trossingen gegen die HSG 
Baar. Los ging es mit Handball. Unsere Mannschaft legte sehr 
nervös los und lag ziemlich schnell deutlich zurück. Wir ließen 
den Kopf aber nicht hängen und zeigten nach der Halbzeit ein 
ganz anderes Spiel. Auf einmal lief der Ball und die Abwehr stand 
viel besser. Die Mädels holten Tor um Tor auf, 7 von 8 Spielerin-
nen trugen sich in die Torschützenliste ein und so schnappten 
wir uns endlich den 1. Sieg! Bei der Koordination schlug sich 
die Mannschaft wie so oft sehr gut und holte deshalb auch hier 
die 2 Punkte. Als Letztes stand Funino auf dem Programm. Die 
Mädchen spielten so gut wie noch nie und konnten hier sehr deut-
lich gewinnen! Dieser Erfolg wurde unglaublich laut bejubelt und 
gefeiert! Wir Trainer freuen uns mit euch und sind sehr stolz auf 
euch! Weiter so!
Hannah, Mona, Julie, Isabell, Sina, Marie, Jule und Carolin

 
D-Jugend gemischt (Bezirksliga)
HK Ostd/Geisl - HSG Rottweil | 34:28 
Am 3. Spieltag gastierten die Jungs der HSG Rottweil in der 
Kreissporthalle in Balingen. Schon in der letzten Saison waren 
die Begegnungen immer spannend und auch erst wirklich mit 
dem Schlusspfiff entschieden. Entsprechend vorbereitet waren 
unsere Jungs und gingen entsprechend konzentriert und moti-
viert in die Partie. Es blieb in der ersten Spielhälfte ein enges und 
umkämpftes Match, bei dem sich die Hkog erst nach dem 10:8 
etwas absetzen konnte und zur Halbzeit dann mit 19:13 in die 
Pause ging. Auch der Beginn der 2. Hälfte gelang den Jungs aus 
Geislingen zunächst besser als den Rottweilern. Bereits in der 
28. Minute stand es 28:19 für die Hkog. Noch waren 12 Minu-
ten zu gehen. Während Geislingen wechselte und den arrivierten 
Spielern eine Verschnaufpause gönnte, witterten die Rottweiler 
ihre Chance und gelangten durch einen 6:1 Lauf beim Stand von 
29:26 noch einmal in Schlagdistanz. Nach einer Auszeit wurde 
nochmals nachjustiert und so gelang der Hkog schlussendlich 
ungefährdet der 3. Sieg im 3. Spiel mit einem Endstand von 34:28.
Armaan Lohra (TW), Nico Wohlschiess, Jack Lohmüller (6), Emil 
Arndt (12), Arne Schneider, Jan Müller (2), Emanuel Gaus, Aaron 
Fecker (1), Felix Maier (5), Paul Schneller, Tobias Weisser (1) und 
Jonas Klein (7)

Nächste Spiele
Samstag, 26.10.2019 
17:00 Uhr in Meßstetten (Heuberghalle) 
C-Jgd. männl. (mJC-BL): HSG Hoss-Meß - HK Ostd/Geisl 
20:00 Uhr in () 
Männer 2 (M-BK): VfH Schwenn. - HK Ostd/Geisl 2
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Nächste Heimspieltage
Samstag, 26.10.2019 
Schloßparkhalle, Geislingen 
16:30 Uhr B-Jgd. weibl. (wJB-BK): HK Ostd/Geisl - HSG Neckartal 
20:00 Uhr Männer (M-BL): HK Ostd/Geisl - TV Aixheim 2
Sonntag, 27.10.2019 
Schloßparkhalle, Geislingen 
14:00 Uhr D-Jgd. gem. (gJD-BL): HK Ostd/Geisl - JSG Bal-Weilst 
15:15 Uhr A-Jgd. männl. 2 (mJA-BK): HK Ostd/Geisl 2 - TV Aix-
heim 
17:00 Uhr Frauen (F-BL): HK Ostd/Geisl - HWB Wint-Bitz

 
Herzliche Einladung zum Raiba Familientag
Wir laden alle Familien, Freunde, Gönner und Gäste aus nah und 
fern zum Raiba Familientag am Sonntag, 3.11.2019, recht herzlich 
in die Schlossparkhalle ein. Ganz nach dem Motto "Spiel, Spaß 
und Fun" erwartet Sie ein buntes Programm und ein leckerer Mit-
tagstisch, der wie bereits in den letzten Jahren von der Abteilung 
Turnen serviert wird. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

 
Informationen zur Spielgemeinschaft der Fußballjugend der Ver-
eine TSV Geislingen, Spvgg Binsdorf und SV Erlaheim sowie von 
A- bis C-Junioren noch in Kooperation mit der SGM Erzingen/
Roßwangen/Endingen

D-Jugend Jahrgang (2007/08)
Kreisstaffel Quali 4
SGM Geislingen/Erlaheim/Binsdorf-SGM Leidringen ausgef.
Vorschau:
Samstag, 26.10.19, 12.30 Uhr
SV Rangendingen-SGM Geislingen/Erlaheim/Binsdorf

B-Jugend (Jahrgang 2003/04)
Kreisleistungsstaffel
Spfr Bitz – SGM Geislingen/Erlaheim/Binsdorf 6:2 (5:1)
Nach verschlafenen ersten Minuten war die Flutlicht-Partie in Bitz 
früh entschieden, wir lagen 0:2 zurück und die nächsten Gegen-
treffer ließen nicht lange auf sich warten. Zwar hatten wir auch 
einige Torchancen, nutzten diese aber nicht. Erst kurz vor der 
Halbzeit erzielte Jonas nach einer schönen Kombination über 
Fabian das 5:1 aus kurzer Distanz.
In der zweiten Halbzeit stand unsere Abwehr etwas sicherer und 
so konnten wir das Spiel ausgeglichen gestalten. Arbi erzielte 
dann noch den 6:2-Endstand.
Für uns spielten:
Jörn Bussmann, Moritz Welte, Jannik Beiter, Alexander Schmid, 
David Irmscher, Jonas Fechter, Lukas Tränkle, Fabian Tränkle, 
Ahmad Fares, Arbi Morena
SGM Geislingen/Erlaheim/Binsdorf-FC 07 Albstadt 2:3 (1:1)
Gegen einen rein optisch übermächtigen Gegner hatten wir wie-
dermal Anfangsschwierigkeiten in der Defensive, doch unser 4. 
Torwart im 5. Spiel hielt den Laden vorerst dicht. Mitte der ersten 
Halbzeit war Hannes dann gegen einen Schuss ins Lattenkreuz 
machtlos. Durch Janniks Fernschüsse kamen wir immer wieder zu 
Tormöglichkeiten, wovon einer kurz vor der Pause passte. Nach 
Wiederanpfiff kam Albstadt zu zwei Treffern und führte somit 3:1. 
Wiederum Jannik besorgte den Anschlusstreffer. Außerdem hat-
ten wir noch zwei Lattenkracher und eine sehenswert heraus-
gespielte Möglichkeit über Mohamad, Alex und Johannes, die 
Lukas S. leider nicht im Tor unterbringen konnte. Schade: ein Un-
entschieden oder gar ein Sieg wäre drin gewesen und wir hätten 
den einen oder anderen Kaffee/Glühwein mehr an Monis Stand 
versorgt, hier noch ein Dankeschön an Moni.

Für uns spielten: Hannes Stoss, Clemens Sauter, Mohamad Fa-
res, Alexander Schmid, Lukas Ott, David Irmscher, Jannik Beiter, 
Lukas Schlaich, Ahmad Fares, Johannes Ibach, Jörn Bussmann
Bezirksstaffel
FC Steinhofen-SGM Geislingen/Erlaheim/Binsdorf 3:1 (2:0)
Gegen den Tabellenführer sah es von Anfang an aus, als hätte die-
ser ein paar Spieler mehr auf dem Feld. Demzufolge fiel auch das 
erste Tor ohne Gegenwehr. Von unserer Seite kam auch jetzt kein 
Aufbäumen und wir erspielten uns keine Torraumszenen. Nach-
dem wir mehrmals den Ball nicht aus der Gefahrenzone befördern 
konnten, kam erwartungsgemäß das 0:2.
In der zweiten Halbzeit hatten wir dann endlich auch gute Aktionen 
nach vorne, doch Justins sehenswerter Anschlusstreffer zum 1:3 
nach einer Hereingabe von Julian Brack kam etwas zu spät.
Für uns spielten: Jörn Bussmann, Mohamad Fares, Johannes 
Ibach, David Becker, Julian Brack, Sandro Fuchs, Zeljko Golic, 
Julian Reich, Justin Brausemann, Hannes Stoss, Jonas Fechter, 
Gerrit Stotz, Arbi Morena, Ahmad Fares, Daniel Becker

Vorschau:
Kreisleistungsstaffel
Sonntag, 27.10.19, 10.30 Uhr in Ringingen
SGM Stetten/Salmendingen-SGM Geislingen/Erlaheim/Binsdorf
Bezirksstaffel
Sonntag, 27.10.19, 10.30 Uhr in Erlaheim
SGM Geislingen/Erlaheim/Binsdorf-SV Rangendingen
Trainingszeiten:
Dienstags, 17.30-19.00 Uhr in Erzingen
Donnerstags, 18.45-20.15 Uhr Kunstrasen

 Gsang ond Kommeede am 16.11.2019
Liebe Heimat- und Kulturfreunde!
Auch in diesem Jahr möchten wir noch "einheimisch" auftreten 
und laden recht herzlich zu einem unterhaltsamen Abend in die 
Geislinger Schule ein. Unser Motto lautet:
"Gsang ond Kommeede" - ein Programm mit dem Virus-Sextett 
und Herrn Markus Zipperle, der schwäbischen Saugosch!"
Termin: Samstag, 16. November 2019 - 19:30 Uhr - Sport- 
und Kulturbau der Schlossparkschule Geislingen - Einlass 
ab 18:30 Uhr. Kartenvorverkauf ist bei Blumenhaus "Floriella", 
Bachstraße 35, Geislingen, Eintritt 13 €.
Für Getränke und einen kleinen Imbiss sorgt der Förderverein St. 
Ulrich Geislingen. Wir freuen uns auf zweihundert erwartungsfreu-
dig frohgelaunte Gäste!
Euer Virus-Sextett Geislingen

 
Herbstversammlung
Liebe Vogelfreunde,
unsere Herbstversammlung am 26.10.2019 fällt mangels geeig-
netem Versammlungsort aus.
Wir bitten um Beachtung.
Die Vorstandschaft

 
Am vergangenen Wochenende fanden folgende Rundenspiele 
statt:

Aktive
TTV Hardt – SVR 4:9
Mit einer 2:1 Führung startete unsere Erste gegen den Aufsteiger 
aus Hardt. Die Nummer eins der Gastgeber konnte mit einem 
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starken Spiel gegen unseren Abwehrspezialisten Karl Eberhart 
gewinnen und ausgleichen. Mit fünf Einzeln Erfolge in Folge durch 
Kevin Deckert, Klemens Jakob, Oliver Hänle Gerd Bruckner und 
Paul Archirei erspielte unserer Erste eine deutliche Führung. Mit 
zwei Niederlagen im vorderen Paarkreuz kam Hardt nochmals 
näher doch Jakob und Hänle konnten mit zwei klaren Siegen das 
Spiel beenden und somit die ersten beiden Punkte einfahren.
TSV Hochmössingen IV – SVR III 3:9
Mit einem klaren Erfolg wurden wir der Favoritenrolle gerecht. 
Bereits in den Doppeln konnten Dieter Merz/Anton Müller sowie 
Daniel Gambach/Claus Gulde mit jeweils 3:0 Sätzen klar gewin-
nen. Lediglich Alfred Jenter/Berthold Huonker mussten nach zwei 
vergebenen Matchbällen mit 2:3 Sätzen den Gegner gratulieren. 
Nach den ersten Einzeln konnte Hochmössingen 4 zum 2:2 Spiel-
stand ausgleichen. Danach konnten wir durch unsere Spielerfah-
rungen die jungen Gegner mit Siegen von Jenter, Müller, Huonker, 
Gulde und Gambach zur 7:2 Führung in deren Schranken weisen. 
Hochmössingens Nr.1 Spieler konnte nochmals für den Gastge-
ber punkten. Danach wurde mit Siegen von Merz und Müller der 
9:3 Sieg mit 35:15 Sätzen vollendet. Mit diesem Aufwind erwarten 
wir im nächsten Spiel den Tabellenführer aus Epfendorf, wo es 
bereits um die Herbstmeisterschaft geht.
TTC Seedorf II – SVR IV 6:2
Das Doppel Rudi Wagner und Maya Miller sowie im Einzel Rena-
te Frommer gelang als einzigen ein Sieg und somit musste sich 
unsere Vierte mit einer 6:2 Niederlage begnügen.
In den nächsten Spielen stehen folgende Begegnungen an:

Jugend U18
Samstag, 26.10.
13:00 Uhr SVR – TTC Wellendingen
14:30 Uhr SVR – SV Marschalkenzimmern II

Aktive
Dienstag, 22.10.
19:30 Uhr TTC Oberndorf III – SVR IV
Samstag, 26.10.
15:00 Uhr TSV Nusplingen – SVR (Damen)
20:00 Uhr SVR II – TTV Hardt II
20:00 Uhr SVR III – TV Epfendorf II

 

 Registerprobe / Termin
Am kommenden Mittwoch beginnt um 19.30 Uhr die Registerpro-
be für den 2. Bass. Für alle anderen Sänger beginnt die Hauptpro-
be um 20.00 Uhr. Um jeweils pünktliche und vollzählige Teilnahme 
wird gebeten.
Männergottesdienst / Ostdorf
Am kommenden Sonntag, 27.10.2018 umrahmen wir um 10:00 
Uhr wieder den Männergottesdienst in Ostdorf. Gemeinsame Ab-
fahrt am Rathaus in Anzug und Bändel.

 Datenschutzbestimmungen
Vor einigen Wochen haben wir unseren Mitglieder einen Fragebo-
gen mit der Erklärung der Datenschutzbestimmungen zukommen 
lassen. Einige sind zwischenzeitlich auch retour gekommen.
Bitte gebt die ausgefüllten Rückmeldungen an die Vorsitzende oder 
eines der Ausschussmitglieder zurück – im Voraus besten Dank.

Einladung an alle KIDS des NFR Zollernalb
Was: Gruselparty des NFR-ZA
Wo: Zunftstube Geislingen
Wann: 25. Oktober 2019

Zeit: 18:00 bis 20:00 Uhr
Wie: gruselig verkleidet
Mitzubringen: Etwas Taschengeld für Essen und Trinken – und 
gute Laune und Grusel-Spaß
Anmeldung: Entweder über den Zunftmeister (1. Vorstand) oder 
per Mail: moni.schlatt@gmx.de
Wir freuen uns auf dich ... Das Orgateam des NFRZA.

Herbstringversammlung NFR-ZA
Freitag, 08. November in Bisingen. Beginn um 20:00 Uhr in der 
Hohenzollernhalle. Wir fahren wieder gemeinsam mit unseren 
Narrenfreunden Erlaheim und Geislingen mit dem Bus.
Busabfahrt vor dem Rathaus um 18:50 Uhr.
Rückfahrt um 24:00 Uhr.
Die Veranstaltung ist für ALLE Mitglieder der NZB, bitte mit NZB-
Pulli/-Shirt teilnehmen.
Wir freuen uns auf viele Mitglieder, die uns begleiten.

Waldweihnacht
Samstag, 07. Dezember
Brigitte Wolpert, Schriftführerin

 
Traufgangwanderung
Am Sonntag, 27.10.2019 ist unsere Halbtageswanderung. Ab-
fahrt am Rathaus in Binsdorf ist um 13:00 Uhr. Mit den Privat-
autos fahren wir nach Truchtelfingen und wandern dort auf dem 
Tailfinger Storz. Die Wanderstrecke beträgt ca. 8 km und dauert 
2,5 Std. und ist leicht zu bewältigen. Die Wanderführung über-
nimmt Erwin Hirt. Alle Wanderfreunde sind herzlich eingeladen. 
Zeitumstellung nicht vergessen.

Sankt-Martin Wanderung:
Am Sonntag 10.11.2019 ist unsere letzte Wanderung in diesem 
Jahr. Die Halbtagswanderung ist um Binsdorf und wird von Wal-
demar Bitzer geführt.

Wanderplanerstellung für 2020:
Am Dienstag 12. November 2019 treffen wir uns um 19:00 Uhr 
in der Schule in Binsdorf, um unseren Wanderplan für 2020 
zu erstellen. Damit auch das Wanderjahr 2020 wieder ein Erfolg 
wird, darf ich die Wanderführer bitten, sich wieder für die Organi-
sation der Wanderungen zur Verfügung zu stellen. Wer im Vorab 
Vorschläge oder Ideen einbringen möchte, darf sich gerne beim 
Wanderwart Siegfried Willi oder VM Waldemar Bitzer melden. Für 
Vorschläge, Änderungen oder Neues sind wir sehr dankbar.
VM Waldemar Bitzer

 
Altmaterialsammlung und Schlachtfest
Herzlichen Dank für die Papier- und Metallschrottspenden sowie 
die zahlreichen Besucher am Sonntag beim Schlachtfest. Danke 
auch an die Helfer und die Kuchenspenden der Damengymnastik, 
die mit ihrem Arbeitseinsatz zum Gelingen beigetragen haben.
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Danke Wolfgang Hauff
Vergangenen Sonntag verabschiedeten die SpVgg Binsdorf ihren 
Torwarttrainer Wolfgang Hauff. Wolfgang gebührt nicht nur Dank 
für seine jahrelange Tätigkeit als Torwarttrainer, sondern auch für 
seine Unterstützung in jedweder Form. Er war nicht nur ein exzel-
lenter Trainer, sondern auch eine wichtige Stütze in schwierigen 
Zeiten. Sicherlich sehen wir uns weiterhin zu unseren Spielen und 
im Vereinsheim. Vielen herzlichen Dank!

 
SpVgg Binsdorf SG Endingen/Rosswangen 1:1
Vergangenen Sonntag konnte unserer SpVgg ihre Serie ausweiten 
und das vierte Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage bleiben. Damit 
konnte man sich weiter Luft verschaffen im Abstiegskampf.
Gegen den, auf dem Papier, gleich starken Gegner hatte man 
noch eine Rechnung vom Heubergpokal-Halbfinale zu beglei-
chen. Doch Vorsicht war geboten, hatten die Gäste in der bis-
herigen Saison schon für manch eine Überraschung gesorgt und 
stand im oberen Drittel der Tabelle. Unbeirrt traten unsere Jungs in 
Rot das Spiel jedoch an und gingen mutig zu Werke. Schon nach 
zwei Minuten brachte Goalgetter Timo Scherer die Jungs vom 
Reutewasen in Front. Auch danach stand man hinten relativ sicher 
und konnte vorne einige Akzente setzen, doch zum wiederholten 
Male wurde es verpasst die Führung auszubauen. Durch eine 
Unachtsamkeit in der Abwehr ermöglichte man den Gästen das 
1:1 (40. Minute). Dies war dann auch der Halbzeitstand.
In Halbzeit zwei zeigten die Gäste warum dass sie (derzeit) oben 
mitspielen. Die Schieber-Elf geriet zunehmend in Bedrängnis aber 
ein (in der zweiten Halbzeit) aufblühender Patrice Jäger rettete 
seine Mannschaft vor dem Rückstand. Mitte der zweiten Halb-
zeit zeigten dann auch die Gastgeber wieder Impulse nach vor-
ne. Doch auch auf dieser Seite wollte das Tor nicht fallen. Mit 
dem Schlusspfiff wurde die große Chance auf das 2:1 vergeben. 
Letzten Endes kann man oder muss man auch mit diesem einen 
Punkt zufrieden sein und kann mit Rückenwind in die wichtige, 
aber auch schwere Auswärtspartie nach Stetten a.k. M. fahren.
Das Spiel am 27.10.2019 findet in Stetten a.k. M. statt. Anpfiff 
ist um 15 Uhr. Die Mannschaft freut sich auf ihren starken 
12. Mann.

 

 Probe: 
Die Proben kommenden Mittwoch finden für Juka (18.15 - 19.45 
Uhr) und Stadtkapelle (20.00 - 22.00 Uhr) im Probelokal in der 
Schule statt.

Weinfest:
Wir bedanken uns recht herzlich für die zahlreich erschienenen 
Besucher bei unserem Weinfest vergangenes Wochenende. Am 
Freitagabend haben die Musikkapellen aus Dettingen, Dormettin-
gen, Schömberg und Erlaheim mächtig Stimmung gemacht. An 
unserer Weinlaube wurden erlesene Weine angeboten und der 
Schwabenteller aus unserer Küche hat reißenden Absatz gefun-
den. Auch am Samstagabend bei der Rocknacht mit Untamed 
und Connexion war eine tolle Stimmung in der Halle. Für nächstes 
Jahr sind wir bereits in der Planung. Am Freitagabend werden 
wieder Gastkapellen auftreten und am Samstagabend können 
wir mit der "Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle" ein echtes 
Highlight präsentieren! Wir freuen uns schon drauf!

Termine:
Fr. 08.11. – So. 10.11. Jugendlager im Freizeitheim Zimmern u.d. B 

Juka
Mo. 11.11. Martinsumzug Juka
Sa. 23.11. Konzert Juka beim MV Erlaheim
Sa. 07.12. Konzert SKB beim MV Zepfenhan
Di. 24.12. Weihnachtsmusik Juka
Mi. 25.12. Engelamt SKB 6.00 Uhr St. Markuskirche

 

 
Mitgliedsbeitrag
In den nächsten Tagen wird der Mitgliedsbeitrag abgebucht. 
Wenn sich ihre Bankverbindung geändert hat, so bitte ich Sie, 
dies rechtzeitig mir zu melden. Danke für die Unterstützung.
Hartmut Mey, Vorstand

 Termine:
26. Oktober 2019, 19.00 Uhr – Auftritt beim Herbstfest des MV 
Geislingen
01.- 03. November 2019 – Probewochenende MV Erlaheim
23. November 2019 – Jahreskonzert MV Erlaheim
Weitere Infos unter www.mv-erlaheim.de
Die Schriftführerin

 
Termine
Mi. 06.11. 20.00 Uhr Ausschusssitzung
Sa. 16.11. Bezirkstag in St. Georgen-Peterzell

Mitgliedsbeitrag
In den nächsten Tagen wird der Mitgliedsbeitrag abgebucht. 
Wenn sich Ihre Bankverbindung geändert hat, so bitte ich dies 
rechtzeitig mir zu melden. Danke für die Unterstützung unseres 
Vereines durch Ihren Mitgliedsbeitrag.
Martin Welte, 1. Vorsitzender
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 Königsschießen
Am Samstag, den 2.11.2019 findet das Königsschießen statt. 
Dazu sind alle Mitglieder recht herzlich eingeladen. Beginn ist um 
13.30 Uhr im Schützenhaus. Anschließend findet das Helferfest 
des Schützenfestes statt. Die Schriftführerin

 
SGM Obernheim/Nusplingen II - SV Erlaheim 3:2 (2:0)
Im Auswärtsspiel gegen den Aufsteiger mussten sich die Eich-
bergkicker knapp geschlagen geben. In der 12. Minute zeigte der 
Unparteiische nach Foulspiel im SVE-Strafraum auf den Elfme-
terpunkt. Die Gastgeber verwandelten sicher zum 1:0 Führungs-
treffer und nur zwei Minuten später musste der SVE nach einer 
Nachlässigkeit in der Abwehr bereits das 2:0 hinnehmen. In der 
50. Minute erzielte Robin Hirt den Anschlusstreffer nach Vorar-
beit von Pascal Eith, leider konnten die Eichbergkicker diesen 
Schwung nicht mitnehmen und anstatt des Ausgleichstreffer er-
zielte die Spielgemeinschaft in der 84. Minute das entscheidende 
Tor zum 3:1. Der erneute 3:2 Anschlusstreffer durch Fabio Müller 
in der Nachspielzeit kam zu spät.

 
Vorschau:
Sonntag, 27.10. um 15:00 Uhr:
SVE - FC Hechingen

Sportheim
Das Sportheim ist an diesem Sonntag, 27.10. schon ab 11:00 Uhr 
zum Mittagessen geöffnet. Diese Woche gibt es Rehgulasch mit 
Spätzle und Salat sowie Schnitzel mit Pommes und Salat. Das 
Bewirtungsteam der Familien Petra Golz, Silke Ibach und Jutta 
Welte freut sich über Euren Besuch.

 
Kath. Erwachsenenbildung Zollernalbkreis e.V.
Gedächtnistraining zum Kennenlernen
Der Vortrag mit praktischen Übungen findet am 22. Oktober von 
14.00 – 15.30 Uhr im Kath. Gemeindehaus, Heilig-Geist-Kirch-
platz 4, in Balingen in Kooperation mit dem Altenkreis „Spätlese“
statt. Die Leitung hat Frau Anne Heller, Gedächtnistrainerin.
„The true cost“ – „Der Preis der Mode“
Der Film mit Gespräch findet am Donnerstag, 24. Oktober 2019 
von 19.30 – 21.30 im Capitol Filmpalast, Sonnenstr. 104, in Ebin-
gen statt.

Gymnastik fürs Gehirn – Thema „Märchen“
Die Weiterbildung für Menschen, die mit Senioren arbeiten, findet 
am Freitag, 08. November 2019 von 14.00 – 17.00 Uhr im Kath. 
Gemeindehaus, Heilig-Geist-Kirchplatz 4, in Balingen statt.
Die Leitung hat Frau Gemma Benintende, Gedächtnistrainerin.
„Agenten auf dem Weg“ – Was Jungen über ihren Körper wis-
sen wollen
Der Infoabend für Eltern findet am Freitag, 08. November 2019 
um 20.00 Uhr im Kath. Gemeindehaus, Heilig-Geist-Kirchplatz 4, 
in Balingen statt.
Der Workshop für Jungen von 10 – 12 Jahren findet am Samstag, 
09. November 2019 von 9.00 – 15.00 Uhr im Kath. Gemeindehaus, 
Heilig-Geist-Kirchplatz 4, in Balingen statt.
Die Leitung hat Herr Klaus Müller, MFM-Projekt-Referent.
Sticken – weihnachtlich inspiriert
Der Workshop findet am Samstag, 09. November 2019 von 9.00 
– 16.00 Uhr im ehemaligen Gasthof „Ochsen“, Ochsengasse 2, 
in Binsdorf statt. Geleitet wird die Veranstaltung von Heike Götz.
„Kickt die Kirche aus dem Koma“ – Eine junge Frau fordert 
Reformen
Die bekannte Theologin Jacqueline Straub spricht am Mittwoch, 
13. November 2019 um 19.30 Uhr im Kath. Gemeindehaus, Heilig-
Geist-Kirchplatz 4, in Balingen.
Anmeldung unter: Tel.: 07433/90110-30 oder über E-Mail: info@
keb-zak.de

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband 
Zollernalb e. V. informiert:
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Geislingen. Am 
Samstag, 02.11.2019 von 08.30 Uhr bis 16.15 Uhr im DRK-Haus, 
Schloßplatz 8.
„Fit in Erste Hilfe“ in Balingen. Am Mittwoch, 06.11.2019 von 
19.00 Uhr bis 20.30 Uhr im DRK-Forum Balingen, Henry-Dunant-
Str. 1-5.
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Ebingen. Am 
Samstag, 09.11.2019 von 08.30 Uhr bis 16.15 Uhr im DRK-Forum 
Albstadt, Sonnenstr. 54.
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang an zwei Aben-
den in Hechingen. Am Dienstag, 12.11.2019 und Donnerstag, 
14.11.2019 jeweils von 18.00 Uhr bis 21.30 Uhr im DRK-Forum 
Hechingen, Fred-West-Str. 29.
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Hechingen. Am 
Samstag, 16.11.2019 von 08.30 Uhr bis 16.15 Uhr im DRK-Forum 
Hechingen, Fred-West-Str. 29.
Erste Hilfe am Hund in Balingen. Am Samstag, 16.11.2019 von 
08.30 Uhr bis 12.30 Uhr im DRK-Forum Balingen, Henry-Dunant-
Str. 1-5.
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Hechingen. Am 
Samstag, 23.11.2019 von 08.30 Uhr bis 16.15 Uhr im DRK-Fo-
rum Hechingen, Fred-West-Str. 29. Kursanmeldungen unter Tel. 
07433/909999 oder www.drk-zollernalb.de.
Die DRK-Familienprogramme bieten Eltern und Kindern ver-
schiedene Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten und unterstützen 
den liebevollen Umgang miteinander. Es starten laufend neue Kur-
se. Nähere Informationen erhalten Sie unter Tel. 07433/909913 
oder www.drk-zollernalb.de.
Eltern-Baby-Programm (ElBa) für Eltern mit Babys im ersten 
Lebensjahr. Babys wie Eltern bringen eine Fülle von Entwick-
lungsfähigkeiten mit. Das Ziel des ElBa-Kursprogrammes besteht 
darin, diese Potentiale während des ersten Lebensjahres des Kin-
des zu stärken. In der geschützten Atmosphäre der ElBa-Gruppen 
finden Eltern und ihre Babys Zeit und Raum für Austausch, Ge-
meinsamkeit, Entspannung, Spielanregungen und Unterstützung 
für die neue Lebenssituation in der Familie.
Spiel- und Kontaktgruppe (SpieKo) für Eltern und Kinder im 
Alter von 1 bis 2 Jahren. SpieKo ermöglicht den Kleinkindern in 
festen Gruppen erste Beziehungen zu Gleichaltrigen zu entwi-
ckeln. Im Mittelpunkt steht dabei das gemeinsame Spielen und 
Lernen von Eltern und Kindern.
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Folgende Angebote Ihrer Volkshochschule Balingen begin-
nen in Kürze:
Montag, 28. Oktober
Bau dir deine Soundbox, ab 12 Jahren, 2-mal, 09.00 bis 15.00 Uhr
Industrierobotik – gestern – heute – morgen, ab 14 Jahren, 2-mal, 
09.00 bis 16.30 Uhr
Englisch – fit für die EUROKOM, 3-mal, 09.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag, 29. Oktober
Strom-Werkstatt für kleine Forscher, 9 bis 10 Jahre, 09.00 bis 
11.00 Uhr
Mittwoch, 30. Oktober
Strom-Werkstatt für kleine Forscher, 9 bis 10 Jahre, 14.00 bis 
16.00 Uhr
Optimierte Konstruktion für die additive Fertigung (3D-Druck), ab 
14 Jahren, 2-mal, 09.00 bis 16.30 Uhr
Calliope mini – Level 1, 3. bis 5. Klasse, 13.00 bis 16.00 Uhr
LEGO Mindstorms – 6. bis 10. Klasse, 09.30 bis 12.30 Uhr
Grundkurs Modellieren mit Marzipan, 18.00 bis 21.00 Uhr
Donnerstag, 31. Oktober
Faszination 3D-Druck, ab 12 Jahren, 2-mal, 09.00 bis 15.00 Uhr
Die Experimenta in Heilbronn, Tagesfahrt, 6 bis 12 Jahre, 08.00 
bis 19.00 Uhr
Samstag, 1. November
Always Moving: Tanz-Workshop mit DanceWorks Chicago für 
Einsteiger, 18.00 bis 19.30 Uhr
Hula-Tanz – Wochenend-Workshop, 2-mal, 14.00 bis 17.00 Uhr
Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon (07433) 
90800 oder im Internet unter www.vhs-balingen.de und www.
wissenswerkstatt-zollernalb.de

Alb-Guides Zollernalb
Tour 29
Durch die bunten Herbstwälder.
Die Wanderung am Sonntag, 27. Oktober 2019 „Durch die bunten 
Herbstwälder“ mit Alb-Guide Ruth Braun fällt leider aus!

Vielen Dank...

allen, die ihm im Leben 
und während seiner Krankheit 
Gutes getan haben und ihre 
Anteilnahme auf vielfältige Weise
zum Ausdruck brachten. 

Die Kinder mit Familien

Paul 
Schuck

Geislingen, im Oktober 2019

Kaminbrennsto� e

Daimlerstr. 1, 72351 Geislingen  
     07433-98890, energieaktiv.de

 MakroTherm® Holz- und 
 Rindenbriketts

Antistaub Holzpellets
 im 15 kg Sack

 KaminHexen® 
 feinstes Buchenholz



Zuverlässige und flexible

Reinigungskraft (m/w/d) ab sofort
für unsere Ferienwohnung in Geislingen gesucht.
Wir freuen uns auf Ihre baldige Kontaktaufnahme 

Telefon: 07433-6713

Praxis Dr. Geiselmann, Rosenfeld
Urlaub vom 04.11. –08.11.2019

Vertretung: Praxis Dres. Kelin, Kelin-Kodal, Rosenfeld



Melden Sie sich noch heute bei uns: Telefon 07121 9793 - 0

Email bewerbung@der-fi nk-verlag.de

M ld  Si  i h h h  b

WIR SUCHEN ab 01.11.2019

AUSTRÄGER

FÜR DAS AMTSBLATT Geislingen

Gebiet: Auenstr., Rosenfelderstr. Preßstr., ...

Melden Sie sich noch heute bei uns: Telefon 07121 9793 - 0

Email bewerbung@der-fi nk-verlag.de

M ld  Si  i h h h  b

WIR SUCHEN ab 01.01.2020

AUSTRÄGER

FÜR DAS AMTSBLATT Geislingen

Gebiet: Binsdorf-Sulzer Str., Schillerstr., ...

SONDERAKTIO
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Wir Geislinger Landwirte haben Interesse, Ihre 
Flächen zu pachten oder kaufen.

Wir freuen uns auf einen geselligen Abend mit Ihnen, Ihre Manuela Hocke und Team
72351 Geislingen-Erlaheim · Karlstraße 4 · Tel. 07428 9419528 · info@landhausengel.de

Urig - bärig - schwäbisch...
Wirtshaussingen mit Hansi & Hansi am Do., 31.10.19
von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr im Landhaus Engel




